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Privater Gestaltungsplan «Sigst Siid» -
Genehmigung

Erienbach

Das Gestaltungsplangebiet Sigst Siid umfasst die Baugrundstiicke Kat.-Nrn. 105, 4190,
134, 142 (Teilbereich), 138 (Teilbereich), 2390, 4191, 4192, 4188, 4189 und die Strassen
und Wege Kat.-Nrn. 141 (Teile) und 4187. Das Gebiet grenzt im Siiden an die Kernzone
Dorf.

- Situationsplan privater Gestaltungsplan Sigst Stid vom 11. Februar 2019
- Bestimmungen privater Gestaltungsplan Sigst Siid vom 11. Februar 2019
- Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV vom 11. Februar 2019

- Bericht zu den nichtberiicksichtigen Einwendungen vom 11. Februar 2019

Sachverhalt

Das Gebiet Sigst Stid liegt im Geltungsbereich des offentlichen Gestaltungsplans «Bahn-
hofstrasse», welcher von der Baudirektion mit Verfligung Nr. ARE/8/2013 am 8. Januar
2013 genehmigt worden ist. Gemass Art. 3 ,Detailgestaltungspléane”, Abs. 1 ,Aufstellungs-
pflicht des 6ffentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse®, sind fur die bezeichneten Teil-
gebiete Sigst, P + R Nord und Widen Detailgestaltungsplane auszuarbeiten. Der private
Gestaltungsplan Sigst Sud umfasst die Grundstiicke siidlich der Sigststrasse des Teilge-
biets Sigst. Dieser Perimeter bildet aufgrund seiner Abgrenzung und seiner Grésse eine
raumplanerisch zweckmassige Einheit.

Der Gemeinderat Erlenbach stimmte mit Beschluss vom 26. Mérz 2019 dem privaten
Gestaltungsplan «Sigst Std» zu (§ 86 PBG). Mit nachgereichtem Schreiben vom 3. Mai
2019 ersucht die Gemeinde Erlenbach um Genehmigung der Vorlage.

Erwagungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind volistandig.

B. Materielle Priifung
Die Grundstiicke sind geméss rechtsgiiltiger Bau- und Zonenordnung (BZO) der Gemein-
de Erlenbach in der Wohn- und Gewerbezone WG4/70 zugeordnet.



Vorpriifung

Wesentliche
Festlegungen und
Vorschriften

Baudirektion
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Aus mehreren Ansitzen mit unterschiedlichen Bebauungsformen wurde ein Entwick-
lungskonzept mit konkreten Uberbauungsvorschlagen fir das Planungsgebiet der Bahn-
hofstrasse erarbeitet. Das Entwicklungskonzept wurde schliesslich in einen Masterplan
umgesetzt, welcher die wesentlichen Ziele, Absichten und Handlungsanweisungen fiir
das Gebiet der Planungszone Bahnhofstrasse sowie das Teilgebiet Sigst Stid festhalt.

Der private Gestaltungsplan Sigst Siid vertieft aufgrund der durchgefiihrten Studien zur
Bebauung, zur Erschliessung und zum Freiraum und den daraus resultierenden Bestim-
mungen den 6ffentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse. Insbesondere die Erschlies-
sung erforderte bei naherer Betrachtung eine erhohte Koordination. Der private Gestal-
tungsplan Sigst Sud zeigt einen nachvollziehbaren Losungsweg zur Erschliessung und
Entwicklung und entspricht den (ibergeordneten Planungsinstrumenten.

Die Vorlage wurde durch das Amt fiir Raumentwicklung (ARE) zwei Mal vorgepriift

(22. April 2016; 10. Oktober 2016). Der Gestaltungsplan wurde jeweils im Nachgang zu
den Vorprifungen Uberarbeitet. Den mit Vorpriifung des ARE vom 10. Oktober 2016 ge-
stellten Antragen und Empfehlungen wurde vollumfénglich entsprochen.

Der private Gestaltungsplan Sigst Sid trifft wesentliche Festlegungen im Bereich der Er-
schliessung und der Parkierung sowie bei der Gestaltung des Freiraums. Das Richtpro-
jekt «ll giardino della villa» von anton & ghiggi landschaft architektur, ist dabei fir die Ge-
staltung des Freiraums wegleitend (Art. 3 Abs. 3 GP-Vorschriften). Mit umfassenden Fest-
legungen zur Bebauung wird auf die ortsbauliche Situation Riicksicht genommen. Fiir das
Schutzobjekt, Vers.-Nr. 438, gelten die Vorgaben aus dem verwaltungsrechtlichen Ver-
trag vom 28. Oktober 2005 (Art. 4 Abs. 1 GP-Vorschriften).

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtméassig, zweckméssig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentimer (unter Vorbehalt der
Kostenauflage gemass Dispositiv 1) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht
beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen Privaten
und Verbanden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemass § 5 Abs. 3 PBG ist der Ge-
nehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprften Akt zu veréffent-
lichen und aufzulegen.

Gestlitzt auf § 4 und § 9 der Geblihrenordnung fir Verwaltungsbehérden ist fir diese
Verfligung eine Geblihr zu erheben.

Die Baudirektion verfiigt:

I.  Der private Gestaltungsplan «Sigst Stid», welchem die der Gemeinderat Erlenbach
mit Beschluss vom 26. Marz 2019 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Il. Die Staats- und Ausfertigungsgebuhr betragt CHF 750.00 (106 528/83100.40.100)
und wird der Rechnungsadressatin gemass Dispositiv V auferlegt.
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Gegen Dispositiv Il dieser Verfliigung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Ziirich, Postfach, 8090 Ziirich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begriin-
dung enthalten. Die angefochtene Verfligung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mog-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Die Gemeinde Erlenbach wird eingeladen

Dispositiv | sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu verof-
fentlichen

diese Verfiigung zusammen mit der gepriiften Planung aufzulegen

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veréffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt fir Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

nach Inkrafttreten die Anderungen im Kataster der 6ffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschrankungen (OREB-Kataster) nachfiihren zu lassen

Mitteilung an

Gemeinde Erlenbach (unter Beilage von vier Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fur Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Muiller Ingenieure AG, Dielsdorf (Katasterbearbeiterorganisation KBO)

Suter von Kanel Wild AG, Forrlibuckstrasse 30, 8005 Ziirich (Rechnungsadressatin)

Amt fiir
Raumentwicklung

VERSENDET AM - 2. JuLI 2019 Fiir den Auszug:

N Ledllr
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Suter < von Kénel « Wild < AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Zurich skw.ch
Tel. +41 (0)44 31513 90 info@skw.ch

Privater Gestaltungsplan Sigst Sud

Bestimmungen

Von den Grundeigentumern aufgestelit am A q P
(Liste siehe nachste Seite) B A O)

Vom Gemeinderat zugestimmt am Z(_p e 1 B o)

Namens des Gemeinderats
Der Schreiber: G, ,

Der Préasident:
692 /@4 W\ Mores

Von der Baudirektion genehmigt am = 2. Juli 2019

Fiir die Baudirektion: BDVANr, /58 2 / 19

32620 - 11.2.2019
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Bestimmungen
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Bestimmungen

Ziel

Bestandteile

Geltungsbereich

Erganzendes Recht

Anforderungen

Tiefgaragenrampen

Richtprojekt Freiraum

1. Zweck

Der private Gestaltungsplan Sigst Sid bezweckt im Sinne von
§§ 83ff des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zrich
(PBG) die Erflllung der Detailgestaltungsplanpflicht gemass
Art. 24 Abs. 3 der Bau- und Zonenordnung (BZO) und Art. 3
des offentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse.

2. Allgemeines

' Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan mit
Schemaschnitt 1:500 und den Bestimmungen. Der erlauternde
Bericht ist nicht rechtsverbindlich und dient der Information.

2 Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans ist im zugehdrigen
Situationsplan festgehalten.

® Wo der private Gestaltungsplan Sigst Siid nichts anders re-
gelt, sind die Bestimmungen des 6ffentlichen Gestaltungsplans
Bahnhofstrasse, der jeweils gliltigen Bau- und Zonenordnung
sowie des Ubergeordneten kantonalen und eidgendssischen
Rechts massgebend. Der Gestaltungsplan geht auch allfalligen
abweichenden Baulinien vor.

3.  Gestaltung

' Bauten, Anlagen und Umgebung sind fiir sich und in ihrem Zu-
sammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umge-
bung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten,
dass eine besonders gute Gestaltung im Sinne von § 71 PBG
erreicht wird. Dies gilt auch fir die zweckmassige Ausstattung
und Ausristung, fir die Materialien und Farben sowie flr die
Siedlungsotkologie. Fir die Bepflanzung sind einheimische und
standortgerechte Pflanzenarten zu verwenden.

2 Rampen von Tiefgaragen sind in die Gebaude zu integrieren.

® Das Richtprojekt "Il giardino della villa" von antén & ghiggi
landschaft architektur, datiert vom 21. Marz 2016, mit Ergan-
zung vom 7. November 2016, ist fir die Gestaltung des Frei-
raums wegleitend. Fir Kat. Nr. 134 ist das Richtprojekt nur in
Bezug auf den Bepflanzungssaum auf dem nicht zur Uberbau-
ung vorgesehenen Landstreifen entlang der éstlichen Grenze
wegleitend. Weitergehende Beanspruchungen dieser Parzelle
sind ohne Zustimmung des jeweiligen Eigentimers ausge-
schlossen.

3
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Bestimmungen

Schutzobjekt

Baubereiche

Baubereich mit Hohen-
beschrankung

Bestehendes Gebaude Vers.

Nr. 306

Vorspriinge

Grenzbaurecht

Naherbaurecht

Beanspruchung Freiraum
durch Baubereich

4.  Bebauung

' Das bezeichnete Geb&ude Vers. Nr. 438 im Teilgebiet 1 ist ein
Schutzobjekt im Sinne von § 203 lit. ¢ PBG. Es gelten die Fest-
legungen im verwaltungsrechtlichen Vertrag vom 28. Oktober
2005, genehmigt durch den Gemeinderat am 24. Januar 2006.

2 Die Anzahl, die Lagen und die dusseren Abmessungen von
oberirdischen Hauptgebauden ergeben sich aus den im Plan
festgelegten Baubereichen. Fir unterirdische Gebaude sind die
Baubereichsbegrenzungen nicht massgebend.

® Im entsprechend bezeichneten Teil des Baubereiches A2 ist
die zulassige Gebaude- und Gesamthéhe auf 4.80 m be-
schrankt. Davon ausgenommen ist der Anbau einer neuen Ver-
tikalerschliessung an das Schutzobjekt, insbesondere im Sinne
von § 19a BBV II.

* Das bestehende Gebaude Vers. Nr. 306 auf Kat. Nr. 134 darf
erhalten, zonenkonform umgenutzt oder unter Wahrung seiner
Lage und seiner ausseren Abmessungen ersetzt werden.

® Oberirdische, nicht abgestiitzte Vorspriinge wie Balkone und
Erker dlrfen im Sinne von § 260 Abs. 3 PBG hdchstens auf
einem Drittel der betreffenden Fassadenlange um maximal
2.00 m Uber den Baubereich hinausragen.

® An den im Situationsplan bezeichneten Stellen kann ein
Grenzbaurecht beansprucht werden. Die erforderliche nachbar-
liche Zustimmung gemass Art. 30 Abs. 2 BZO gilt als einge-
raumt.

" In den speziell bezeichneten Bereichen kann der Naherbau
gemass § 270 Abs. 3 PBG oder der Grenzbau beansprucht
werden, wenn die entsprechenden nachbarlichen Zustimmun-
gen im Baubewilligungsverfahren beigebracht werden. In allen
anderen Fallen ist der Naherbau vorbehaltlich Abs. 5 ausge-
schlossen.

® Innerhalb des Baubereiches D diirfen Bauten die Hofraumlini-
en Uberschreiten. Dabei ist die effektiv beanspruchte Freiraum-
flache innerhalb des Teilgebiets 4 flachengleich und zusam-
menhangend zu kompensieren.

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Bestimmungen

Beanspruchung Freiraum

durch Rampe

Ausnltzung

Nutzflachenverteilung

Ausnitzungsubertragungen

° Bauten im Baubereich B diirfen die Hofraumlinien iiber die
Baubereichsbegrenzung hinaus bis an die dstliche Grund-
stiicksgrenze zu den Kat. Nrn. 4188 und 4189 Uberstellen, aller-
dings nur auf einer totalen Lange von maximal 10 m. Die effek-
tiv beanspruchte Freiraumflache ist innerhalb des Teilgebiets 2
flachengleich und zusammenhangend zu kompensieren. Die er-
forderliche nachbarliche Zustimmung gemass Art. 30 Abs. 2
BZO fur den Grenzbau und das Naherbaurecht im Sinne von

§ 270 Abs. 3 PBG gilt gegeniber den Grundstlicken Kat. Nrn.
4188 und 4189 als eingeraumt.

'% Die Hofraumlinien diirfen im bezeichneten Bereich zur Anord-
nung und Uberdachung einer Tiefgaragenrampe Uberschritten
werden, wobei die maximale Hohenlage der Dachflache auf
420.50 m 0. M. begrenzt ist. Die beanspruchte Freiraumflache
ist durch eine begehbare und begriinte Dachflache zu kompen-
sieren.

5. Nutzung

' Die zulassige Ausniitzung wird fiir die einzelnen Teilgebiete
wie folgt festgelegt:

Teil- Bau- Massgebliche | Anrechenbare Zulassige Gesamt-
gebiet |bereich | Grundflache | Geschossflache nutzflache max.
(§259 PBG) |max. (§ 255 PBG) |(Art. 27 BZO)
1 A1/A2 425 m? 467 m? 549 m?
2 B 1'812 m? 1'993 m? 2'342 m?
3 C1 1'318 m? 1'450 m? 1'703 m?
4 C2/D 1'496 m? 1'645 m? 1'932 m?
5 E1 178 m? 196 m? 230 m?
E2 203 m? 223 m? 262 m?

2 Innerhalb eines Teilgebietes kann die zuldssige Gesamtnutz-
flache im Rahmen der im 6ffentlichen Gestaltungsplan Bahnhof-
strasse festgelegten Grundmasse frei auf die zugehdrigen Bau-
bereiche verteilt werden.

% Ausniitzungsiibertragungen zwischen benachbarten Teilgebie-
ten sind zulassig, sofern die Erhéhung und die Reduktion in bei-
den Teilgebieten 10 % der jeweils zuldssigen Gesamtnutzflache
nicht Gbersteigt.

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Bestimmungen

Spiel und Aufenthalt

Umgebungsplan

Zu- und Wegfahrten

Erschliessung Baubereiche

Verknlpfung Tiefgaragen

Einschrankung Sigststrasse

6. Freiraum

' Der im Situationsplan bezeichnete Freiraum ist in einen auf-

enthaltsfreundlich und verkehrsfrei auszugestaltenden, 6ffent-
lich zuganglichen Spiel- und Aufenthaltsbereich und einen um-
laufenden Bepflanzungssaum ohne Publikumsverkehr zu glie-
dern.

2 Fir die Teilgebiete 2—4 ist, zusammen mit dem Baugesuch,
ein Umgebungsplan einzureichen, welcher Aussagen Uber die
sinngemasse Interpretation des Richtprojektes "Il giardino della
villa" macht. Aufzuzeigen sind insbesondere der Umgang mit
der Topografie, die Ausbildung der Randbereiche, der Umfang
der Spiel- und Ruheflachen, die Lage der Fusswege sowie die
Art der Belage und der Bepflanzung.

7. Verkehrserschliessung und Parkierung

' Die Zu- und Wegfahrten zu den Tiefgaragen haben an den im
Situationsplan bezeichneten Stellen zu erfolgen. Der Pfeil be-
zeichnet die anzustrebende Lage, die blaue Linie den Anord-
nungsspielraum.

2Die Baubereiche A1/A2 und B sind ab Bahnhofstrasse (via
Sigststrasse unten) und die Baubereiche C1/C2 und E1/E2 ab
Lerchenbergstrasse (via Sigststrasse oben) zu erschliessen.
Furden Baubereich D ist eine separate Erschliessung ab Dorf-
strasse Uber das Erschliessungsgrundstiick Kat. Nr. 4195 zu-
lassig.

® Die Verkniipfung der Tiefgarage im Teilgebiet 2 mit der Tiefga-
rage der Teilgebiete 3 und 4 bedarf der Zustimmung aller be-
troffenen Grundeigentiimer und ist nur zulassig, wenn die Er-
schliessung ausschliesslich Uber die Lerchenbergstrasse (via
Sigststrasse oben) erfolgt.

* Friihestens mit der Inbetriebnahme eines strasseniibergreifen-
den offentlichen Freiraums sind die strassenrechtlichen Vorkeh-
rungen zu treffen, um die Durchfahrt auf der Sigststrasse flr
den Motorfahrzeugverkehr einzuschranken oder zu unterbinden.
Die Notzufahrt zu den anstossenden Grundstiicken ist jederzeit
zu gewahrleisten.

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Bestimmungen

Anzahl Abstellplatze

Lage Abstellplatze

Offentliche Parkplatze

Offentliche Fussweg-
verbindung

Warmebedarf

Inkrafttreten

® Die nach Art. 41 Abs. 1 BZO errechneten Minimalwerte fiir die
Anzahl Motorfahrzeug-Abstellplatze kénnen in Abstimmung auf
die kantonale Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfes
auf folgende Anteile reduziert werden:

minimal maximal
Bewohner 70 % keine Beschrénkung
Beschéftigte 60 % keine Beschrénkung
Besucher 40 % keine Beschrénkung
Kunden 25% keine Beschrénkung

® Oberirdische Motorfahrzeug-Abstellplatze sind nur in Ausnah-
mefallen und ausschliesslich flir Besucher zulassig. Der Frei-
raum darf daflir nicht beansprucht werden.

" Bei einer Neuiiberbauung des Baubereiches C1 sind im Bau-
bewilligungsverfahren zusatzlich funf 6ffentliche Parkplatze in
Sammelgaragen rechtlich zu sichern. Dabei ist eine Verlage-
rung in das Gebiet nordlich der Sigststrasse zulassig.

® In Erganzung zum é&ffentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstras-
se ist entsprechend den im Situationsplan festgelegten Rich-
tungspfeilen eine zusatzliche 6ffentliche Fusswegverbindung
auf der Sigststrasse zu gewahrleisten.

8.  Versorgung und Entsorgung

Der Heizwarmebedarf darf hochstens 90 % des maximal zulds-
sigen Grenzwertes der jeweils glltigen kantonalen Warme-
dammvorschriften betragen.

9.  Schlussbestimmung

Der private Gestaltungsplan Sigst Std wird mit Rechtskraft der
kantonalen Genehmigung glltig. Die Gemeinde publiziert das
Datum der Inkraftsetzung gemass § 6 PBG.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Bauabsicht der Erben
Riethmann

Gebiet mit Detailgestaltungs-
planpflicht

Studienauftrag Freiraum
Sigst

Bebauungs- und Erschlies-
sungsstudie

1. Einleitung
1.1 Ausgangslage

Die Webereinhardt Generalplaner AG, Zirich, hat im Auftrag
der Erben Riethmann ein Vorprojekt fiir das Areal Oberdorf er-
arbeitet. Dabei wurden urspriinglich im Interesse einer ganz-
heitlichen Betrachtung auch einige Drittgrundstiicke miteinbe-
zogen. Nun steht aber nur noch der Neubau eines Mehrfamili-
enhauses auf dem Grundstiick Kat. Nr. 105 im Vordergrund.
Die Erschliessung ab der Dorfstrasse Uber die Stichzufahrt Kat.
Nr. 4195 und die Parkierung wird oberirdisch geldst.

Das Areal Sigst Sid mit dem Baugrundstiick liegt im Geltungs-
bereich des 6ffentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse, der
eine Detailgestaltungsplanpflicht festlegt. Damit sind die ent-
sprechenden verbindlichen Festlegungen zu beachten.

Ein erster Ansatz der Webereinhardt Generalplaner AG fir ei-
nen Gestaltungsplan wurde mit Vertretern des Amtes fir Raum-
entwicklung (ARE) am 25. Marz 2015 besprochen. Der Kanton
lehnt einen Gestaltungsplan lediglich Gber die Neubauparzelle
ab und fordert eine erweiterte Betrachtung, sodass die Bebau-
ung, Erschliessung und Parkierung zumindest im sldlichen Be-
reich des Sigstareals geklart und geregelt werden kann. Am

7. April 2015 wurde der Sachverhalt mit den Grundeigentimern,
dem projektierenden Architekten und den Vertretern der Ge-
meinde besprochen.

Ein wichtiges Ziel des 6ffentlichen Gestaltungsplans Bahnhof-
strasse ist es, im Gebiet Sigst einen Freiraum zu sichern, der
sich gestalterisch zusammenhangend Uber die Sigststrasse hin-
weg erstreckt und mit moglichst wenig gebietsquerendem Ver-
kehr belastet werden soll. Die Gemeinde hat deshalb beschlos-
sen, flr die Detailgestaltung des Freiraumes einen Studienauf-
trag durchzufiihren. Das Verfahren ist im Gange und wird vor-
aussichtlich Ende Mai 2016 abgeschlossen sein.

Ein weiteres zentrales Anliegen betrifft die Parkierung. Da die
Grundeigentimer unterschiedliche Realisierungszeitraume ha-
ben, besteht die Tendenz, dass jeder Grundeigentiimer eine ei-
gene Tiefgarage mit separater Zu- und Wegfahrt baut. Ideal wa-
ren eine oder zwei Sammelgaragen mit entsprechenden Zufahr-
ten oder dann die Planung mehrerer einzelner Tiefgaragen, wel-
che zusammengeschlossen werden kénnten. Damit kénnten
teure und schwierig in das Ortsbild integrierbare Ein- und Aus-
fahrten vermieden werden.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Basis fur Detailgestaltungs-
plan Sigst Std

Zustimmung durch
Gemeinderat

Grundsatz

Die Fragen rund um die Parkierung lassen sich aber nicht los-
geldst von der kiinftigen Bebauung klaren. Aus diesem Grund
wurde eine Bebauungs- und Erschliessungsstudie durchge-
fuhrt, welche den Spielraum maéglicher Bebauungen sowie de-
ren Erschliessungs- und Parkierungslésungen auslotet. Die Stu-
die hat gezeigt, dass verschiedene Varianten mdglich sind, wo-
bei die einzelnen Module unabhangig voneinander realisiert
werden konnen. Nicht unbedeutend ist auch die Erkenntnis,
dass ein koordinierter Tiefgaragenbau wesentliche Kostensy-
nergien fur die Grundeigentiimer schafft.

Der 6ffentliche Gestaltungsplan Bahnhofstrasse, die Bebau-
ungs- und Erschliessungsstudie sowie der Studienauftrag "Frei-
raum Sigst" dienen als Grundlage flr den vorliegenden Gestal-
tungsplan. Dabei gilt es primar, die Bestimmungen des Gestal-
tungsplans Bahnhofstrasse zu prazisieren und die Erkenntnisse
aus den Studien einfliessen zu lassen.

1.2 Verfahren

Gestultzt auf § 85 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes
(PBG) stellen die Grundeigentiimer einen privaten Gestaltungs-
plan auf. Der private Gestaltungsplan Sigst Std halt sich an die
Festlegungen des offentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstras-
se und der Bau- und Zonenordnung. Daher bedarf der Gestal-
tungsplan lediglich der Zustimmung durch den Gemeinderat.
Anschliessend muss der Gestaltungsplan von der Baudirektion
des Kantons Zirich genehmigt werden.

1.3 Projektierungsspielraum

Die Inhalte des Gestaltungsplans sind so festzulegen, dass fiir
die Projektierung ein angemessener Spielraum offenbleibt (§ 83
Abs. 2 PBG). Das Grundkonzept und insbesondere die Richt-
projekte dirfen dabei aber nicht verwassert werden. Das nach-
stehende Schema illustriert diesen Ansatz nach dem Prinzip,
eine Konzeptidee im Gestaltungsplan zu abstrahieren und im
Detail auch angepasst an die Weiterentwicklung ausfiihren zu
kénnen.

5
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Studie Entwicklungsgebiet
Bahnhof

Situation und Verkehrsmengenschema

1.4 Bisherige Planungen

Die Erschliessungs- und Bebauungsstudie von 2008 nahm eine
planerische Auslegeordnung flir drei Teilgebiete im Bereich des
Knotens See-/Bahnhofstrasse vor. Ausldser waren die Entwick-
lungsabsichten flr das Gebiet Erlibacherhof (Areal 1, gelb). Ins-
besondere wegen dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen
waren das gegenulberliegende Gebiet (Areal 2, griin) und das
ehemalige Guterareal der SBB (Areal 3, blau), flr das bereits
seit 1992 ein Vorprojekt fiir eine Uberbauung in hoher Dichte
besteht, in die Betrachtungen einzubeziehen. Hauptziel ist ein
Staumanagement, das die Verlagerung der Wegfahrt aus den
Arealen 1-3 Richtung Bahnhof begrenzt.

Im Rahmen der Studie wurde auch eine Abschatzung der Ver-
kehrsmengen fir das gesamte Bahnhofquartier vorgenommen.
Basis fir die damaligen Berechnungen bildete die Annahme ei-
ner erhdhten Ausnutzungsziffer von 120 % fur die drei Areale
und eine zonengemasse Ausnitzungsziffer von 70 % fir das
restliche Bahnhofquartier. Die Abschatzung ergab als theoreti-
scher Hochstwert einen Spitzenstundenwert von 530 Fz/h am
Samstag, der sich auf die drei Knoten Bahnhof-/Seestrasse,
Post-/Seestrasse und Dorf-/Seestrasse verteilt.

Aus der Sicht der Verkehrsmengen konnte im Wesentlichen das
Fazit gezogen werden, dass die Kapazitat des mit LSA verse-
henen Knotens Bahnhof-/Seestrasse zur Bewaltigung des Zu-
satzverkehrs genigt und die Verkehrsmenge von 350 Fz/h auf
der Bahnhofstrasse als problemlos zu beurteilen ist.

Drusbergstrasse

Bahnlinie (W )

Areal 3:
Total 110 PP
e N\ DTV = 300 Fz/Tag / SSV = 40 Fz/h

Bahnhofstrasse

Areal 1:

Total 248 PP

DTV = 1250 Fz/Tag
SSV =190 Fz/h [:>

\ 4

Seestrasse e LSA

Areal 2:
Total 87 PP

(—J DTV=410F
SSV =50 Fzh

Poststrasse
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Privater Gestaltungsplan Sigst Std
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Erlass Planungszone Die kantonale Baudirektion hatte am 27. August 2009 fir die
Dauer von drei Jahren eine Planungszone Uber die Grundstu-
cke im Gebiet Bahnhofstrasse festgesetzt. Mit der Festsetzung
dieser Planungszone wollte der Gemeinderat die kiinftige Aus-
richtung und Positionierung des Dorfzentrums klaren. Die Be-
gleitung erfolgt durch die Planungskommission Planungszone
Bahnhofstrasse unter Beizug des Ortsplaners. Im Rahmen der
Bearbeitung wurden zwei Workshops durchgeflhrt.

Entwicklungskonzept Aus mehreren Ansatzen mit unterschiedlichen Bebauungsfor-
men und Ausnitzungsziffern resultierte ein Entwicklungskon-
zept mit konkreten Uberbauungsvorschlégen.

Situation Entwicklungskonzept

Umsetzung im Masterplan Das bereinigte Entwicklungskonzept wurde in einen Masterplan
umgesetzt. Er enthalt in Planform zusammengefasst die we-
sentlichen Ziele, Absichten und Handlungsanweisungen flir das
Gebiet der Planungszone Bahnhofstrasse als Grundlage fir die
Richt- und Nutzungsplanung. Im Masterplan sind insbesondere
auch Haupt- und Nebenerschliessungen mit unterschiedlich
grossen blauen Pfeilen bezeichnet. Im Masterplan sind die be-
stehenden Zufahrten ab der Dorfstrasse (liber Kat.-Nr. 4195)
und ab der Bahnhofstrasse (Sigststrasse und ZKB-Rampe) ex-
pIizit als Nebenerschliessungen bezeichnet.

Situation Masterplan ?ﬁg \w-; (..ﬂ X VI\V Sl (W ,Y
o - o ‘_ .‘“.g" 1 x' P | [ .: ., ‘;&1\
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Privater Gestaltungsplan Sigst Std
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Offentlicher Gestaltungsplan
Bahnhofstrasse

Ausschnitt Situationsplan
(Gebiet Sigst Siid)

Projekt flr ein MFH im
Gebiet Sigst

Visualisierung (Blick ab Sigststrasse)

Die wesentlichen Inhalte des Masterplans wurden mit dem
grundeigentimerverbindlichen 6ffentlichen Gestaltungsplan
Bahnhofstrasse baurechtlich abgesichert. Die Gemeindever-
sammlung Erlenbach hat diesem am 25. Juni 2012 zugestimmt.

Die Webereinhardt Generalplaner AG, Zirich, hat im Auftrag
der Erben Riethmann ein Projekt fir ein Mehrfamilienhaus mit
neun Wohnungen auf Kat. Nr. 105 im Gebiet Sigst Sid erarbei-
tet. Dieses dient als Richtprojekt fiir den Baubereich D im priva-
ten Gestaltungsplan Sigst Sd. Die Parkierung ist mit ebenerdi-
ger Einfahrt im Erdgeschoss des Gebaudes organisiert. Die Zu-
fahrt erfolgt ab der Dorfstrasse Uber die Stichzufahrt Kat. Nr.
4195.

Das maanderféormige Planungsgebiet, das sich im Eigentum der
Erben Riethmann befindet, umfasst weitere Parzellen mit den
Gebauden Lerchenbergstrasse 9 und Dorfstrasse 9.

sssensjouuues
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Vorprojekt Mehrfamilienhaus

Hauptziele

Randbedingungen

2. Vertiefungskonzepte

2.1 Erschliessung und Tiefgaragen

Das vorliegende Vorprojekt fur ein Mehrfamilienhaus auf Kat.
Nr. 105 hat gezeigt, dass eine vertiefte Koordination der Er-
schliessung erforderlich ist.

Fir das Gebiet Oberdorf/Sigst wurde anhand von Bebauungs-
und Erschliessungsvarianten eine Auslegeordnung der mogli-
chen Bebauungsansatze, Zugange, Fusswege und Parkie-
rungslésungen erarbeitet. Dabei war aufzuzeigen, inwieweit die
Beanspruchung der Sigststrasse als Zu- und Wegfahrt der
Sammelgarage zweckmassig und vertretbar ist, und es war die
VerknlUpfung von Parkierungsanlagen im Zusammenhang mit
anderen moglichen Neulberbauungen im Gebiet Sigst zu the-
matisieren.

Das Resultat ist im Erlauternden Bericht der Bebauungs- und
Erschliessungsstudie zum Gebiet Oberdorf vom 17. November
2015 dargelegt. Auf den folgenden Seiten ist die favorisierte L6-
sung, die dem privaten Gestaltungsplan Sigst Sid zugrunde
liegt, zusammengefasst.

Zusammenfassend lassen sich drei Hauptziele ableiten:

*  Drei Schlisselgrundstlicke einbeziehen (Gemeinde /
Riethmann/Aeberli)

* Unabhangige Tiefgaragen ermoglichen (Module)

*  VerknlUpfungen anstreben (aktiv), zumindest aber ermdogli-
chen (passiv)

Die wichtigsten Randbedingungen sind:

* Normgerechte Geometrie der Parkierungsanlagen gemass
SN 640 291a

*  Genlgende Rampenlangen unter Beriicksichtigung von
Rampenneigung, Raumhdhe, Deckenkonstruktion und
Erdiberdeckung

*  Vertikale Abstimmung zwischen Tiefgarage und Gebaude
(Treppenhauser)

9
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Privater Gestaltungsplan Sigst Std
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Kurzbeschrieb Far die mogliche Organisation und Erschliessung der Tiefgara-
gen wurden verschiedene Ansatze untersucht. Die Konzeption
der favorisierten Variante B baut auf vier Anschlusspunkten auf:

* Die bestehende Stichzufahrt fiir das projektierte Mehrfami-
lienhaus Riethmann (orange)
- Nebenerschliessung gemass Masterplan

* Eine neue Rampe ab Sigststrasse mit Zufahrt ab Lerchen-
bergstrasse (rot)
- Haupterschliessung gemass Masterplan

* Eine neue Rampe ab Sigststrasse mit Zufahrt ab Bahnhof-
strasse (griin)
- Nebenerschliessung gemass Masterplan

* Die bestehende Rampe bei der ZKB (blau)
- Nebenerschliessung gemass Masterplan

d (iber Stichstrasse
o [ *' Kat. Nr. 4195

4166

Bestehende Rampe ZKB

B == n e B\ N g S TR
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Privater Gestaltungsplan Sigst Std
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Zufahrt Uber Stichstrasse Die Zufahrt ab Dorfstrasse erfolgt tber die bestehende Stich-
strasse. An diesen Zufahrtsweg kdnnen gemass den Zugangs-
normalien maximal 10 (30*) Wohneinheiten angeschlossen wer-
den. Die teils in den Hang hinein gebaute Tiefgarage verfiigt
Uber eine ebenerdige Zufahrt.

(Riethmann)

Zufahrt Uber Stichstrasse (Riethmann)

Projektierte Erdgeschossgarage
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Privater Gestaltungsplan Sigst Std
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Zufahrt ab Lerchenberg-/
Sigststrasse (Gemeinde)

Einfahrt im Bereich der heutigen

Gewachshauser

Beispiel Rampeneinfahrt mit
darlberliegender Terrasse

Die Zufahrt ab Lerchenberg-/Sigststrasse ist im Bereich der
heutigen alten Gewachshauser vorgesehen. Da sie von oben
erfolgt, ist eine rund 32 m lange Rampe erforderlich, um die H6-
hendifferenz zu tGberwinden. Die Uberdeckung dieses Rampen-
einschnittes ermdéglicht eine dariberliegende Terrasse. Dabei
ist auf eine ansprechende Gestaltung zu achten, die auf den
angrenzenden Freiraum abzustimmen ist.

Die Rampe soll so angeordnet werden, dass sie unter Belassen
der Altbauten sowohl separat erstellt als auch im Zuge einer
Neulberbauung realisiert werden kann.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Modul 1: Gemeinde

Modul 2: Gemeinde

Modul 3: Gemeinde/Riethmann

Modul 4: Gemeinde (inkl. Teil Nord)

Die Tiefgarage der Gemeinde kann in Etappen erstellt werden.
Mit der Erstellung des Moduls 1 als "Initialziindung" ist es

grundsatzlich moglich, die Anschlisse an benachbarte Parzel-
len sicherzustellen und dariber einen wesentlichen Teil des 6f-

fentlichen Freiraums Sigst zu gestalten.

Ein-/Ausfahii |
“70maM. |

asseassdis

21 Parkplitze  412.5m.0M.

- = w
12 Parkplaize 4140 moM.

Ein/Ausfahri |
417.0maM

assensishg

I

21 Parkpltze 412.5m.OM.

12 Parkplatze 4140 m.0M, dmmmmmp 13 Pariglitze e  Opton bel Ersatz Atbau

EinvAustan |

417.0maM

@
4
4
‘,\n“\’-ze A\'w“"i"“‘
s A°
3 )
s
Ein-Ausfahil|
470maM

assessishis

I

21 Parkplétze 4125 m.0M. ‘

. -~ n
mmm— ) Parkpiatze 414.0 m.0.Ndm—— 13 Parkpiatze

jrias

2Parkpage 4125mIM.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Std
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Querschnitt

Zufahrt ab Sigststrasse
(Aeberli)

Bereich heutiges Nebengebaude

Der Querschnitt zeigt die Hohenstaffelung der Garagenebenen
und der Verlauf der Sigststrasse (rot gestrichelt). Zwischen der
Rampeneinfahrt (417.0) und dem Fussboden der Tiefgarage
(412.5) ist eine H6he von 4.50 m zu Uberwinden, was eine
Rampenlange von mindestens 30 m voraussetzt. Die Uberde-
ckung dieser Rampe lasst sich gut mit den Héhen eines allfalli-
gen Ersatzbaus fir die drei Punkthauser abstimmen.

—

Sigststragse in Ansicht

415 e
S [ I _ g
e S S
4 A Sz N
4115 H25

Die Zufahrt ab Sigststrasse erfolgt von der Bahnhofstrasse her,
um den Freiraum Sigst nicht zu zerschneiden. Das heutige Ein-
bahnregime mit Durchfahrt von oben nach unten ist anzupas-
sen. Dabei ist den heute ungentigenden Sichtverhaltnissen bei
der engen Einmindung Bahnhof-/Sigststrasse besondere Be-
achtung zu schenken.

Auch bei dieser Einfahrt sollte die Rampe in das Gebaude inte-
griert werden, um die Umgebung nicht mit zusatzlichen Er-
schliessungsanlagen zu beanspruchen.

14
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Privater Gestaltungsplan Sigst Std
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Beispiel einer Tiefgaragen-Einfahrt im
Erdgeschoss

Modul 1: Aeberli

Modul 2: Aeberli/Gemeinde

(Hinweis: Die Verknlpfung mit unter-
irdischer Durchfahrt ist gemass Art. 7
Abs. 3 der Bestimmungen im GP Sigst
SUd nicht méglich)

assensisbis

Hontactartesaate
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Einfaht |
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Zufahrt ab Bahnhofstrasse
(ZKB / Graf / Braig)

Vollausbau Tiefgarage

Vollausbau B mit Unterquerung
Sigststrasse

(Hinweis: Die Verkn(pfung mit unter-
irdischer Durchfahrt ist gemass Art. 7
Abs. 3 der Bestimmungen im GP Sigst
Sid nicht maglich.)

Die Tiefgarage der Grundstlicke Graf / Braig wird an die beste-
hende Rampe der ZKB angeschlossen. Diese zweispurige
Rampe erschliesst die Tiefgarage mit 10 Abstellplatzen. Die
Tiefgarage wurde bereits bei ihrem Bau auf eine spatere Erwei-
terung nach Siden ausgerichtet und die Zufahrt servitutarisch
gesichert. Damit kann der Bau einer zusatzlichen Rampe ver-
mieden werden. Dabei ist eine massvolle zusatzliche Beanspru-
chung der Bahnhofstrasse im Auge zu behalten, damit die
Fussgéangerfreundlichkeit vertretbar bleibt.

Fur den privaten Gestaltungsplan Sigst Sid ist diese ndordlich
der Sigststrasse liegende Parkierungsanlage nicht relevant.

. -

24Pakgte 4135 MAN.  dmmanh 20PRAGZD S3SMEN

i

Zuswzich e clentich PP 1
(im Hirbick 3t Kluhaus)

Bei einem Vollausbau der Tiefgarage mit jeweils eingeschossi-
gen Parkierungsgeschossen kénnen theoretisch rund 140-150
Parkplatze geschaffen werden. Aufgrund der sehr guten Er-
schliessung mit dem 6ffentlichen Verkehr ist jedoch eine Re-
duktion angemessen. Unter Anwendung der entsprechenden
Reduktionsfaktoren der kantonalen Wegleitung waren fir die
realisierbaren Nutzungen im Detailgestaltungsplangebiet Sigst
wesentlich weniger Abstellplatze erforderlich (vgl. Kap. 3.7).

Gemass dem offentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse sind
zusatzlich 10 % des Pflichtbedarfs fir die Gebdudenutzungen
als offentliche Parkplatze in die Sammelgaragen zu integrieren.
Diese sind in den zentral gelegenen und gut zuganglichen Be-
reichen blau/lila vorgesehen (Sigst Nord).

Unterquerung Sigststrasse

| d—) lzwsm mam Mq—ngwm .‘—om n bei Ersatz Altbau

4\30“‘ i
H | =
ij % Y R § |EG-Garge mit Zufahrt
| . | Gver Stichstrasse
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w1om | = ‘
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- il — & 4165maM
L == — |
=
| ‘ Tl i =
5 2Paiphze 4135MIM.  demmmmp 24Parigize 4135MOIM.
L L 4 @ .
o o] L3 =3
l | —————————— — 2 =
J : :
% 1=}
inige offentich PP & =
best. Ein-/Ausfahrt ZKB l"‘H Dl k auf Kulturhaus) 8
416.5m.0.M. ;
g 4
a
Ausfanrt 414.5m.0.M. . =i ; c;/_
s an = ——— @
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Vollausbau B ohne Unterquerung

keine Unferquerung Sigsistrasse

Sigststrasse i T
O Gemente —5 aoro 2Pz 41401 b 13 Parkplétze &+ Opton bel Ersaiz Albau
f . . - . wenn Sigstrasse ” h | 1 \ =
(Hinweis: Die Verknlipfung mit unter- e i) wore™ , ,«“\\%‘\J b E coomemuen
. . . I { 3 Uber Stichstrasse
irdischer Durchfahrt ist geméss Art. 7 ROk o I T R
Abs. 3 der Bestimmungen im GP Sigst I S 2parpsas s2Sman I i
Siid nicht maglich.) LT B B
ﬁi J4parlize 4135mOM. dmmmmmp 22Paripize 413SMIM | -
best. Ein-/Ausfahrt ZKB NIS:V:ZH‘C:DE;?“?&S”W:Z?; : =
416.5m.0M. E
Ausfahrt 414.5m.0.M. <: = =
Zusammenfassung Zusammenfassend lasst sich aus der Erschliessungsstudie fol-

gendes Fazit ziehen:

* Die Erschliessung ist gut organisierbar
+ Es besteht viel Flexibilitat fir verschiedene Kombinationen
*  Fuir jeden Erstbauenden gibt es eine Losung

» Die Vorgaben fiir den Studienauftrag Freiraum Sigst sind
prazisierbar

* Die konzeptionelle Basis flir den privaten Gestaltungsplan
Sigst Sud ist vorhanden
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
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Erschliessungskonzeption im

Gesamtzusammenhang

In Art. 2 Abs. 4 der Bestimmungen zum 6ffentlichen Gestal-
tungsplan Bahnhofstrasse ist verbindlich festgehalten, dass die
im Schlussbericht zur Planungszone Bahnhofstrasse und im
Masterplan 1:1000 vom 24. Mai 2011 illustrierten Entwicklungs-
absichten richtungsweisend sind. Der 6ffentliche Gestaltungs-
plan Bahnhofstrasse macht Uiber diese richtungsweisenden
Grundsatze und die subsidiar geltenden gesetzlichen Vorgaben
der Zugangsnormalien hinaus zwei prazisierende Vorgaben, die
bei der Erschliessung des Gebietes Sigst Siid zu beachten
sind:

*  Zu- und Wegfahrten von Sammelgaragen sind im Sinne der
im Plan dargestellten Pfeile peripher oder rlickwartig vorzu-
sehen (Art. 6 Abs. 1)

* Die Erschliessung Uber die Bahnhofstrasse ist nur fiir be-
stehende Nutzungen und fir einzelne Neu- und Erweite-
rungsbauten in der ersten Bautiefe zulassig (Art. 6 Abs. 2)

In beiden Fallen handelt es sich um Vorgaben mit einem gewis-
sen Projektierungs- und Interpretationsspielraum. Beim erstge-
nannten Punkt ist die Zufahrt ab Lerchenbergstrasse als Haupt-
erschliessung vorgegeben, wobei mittelfristig ein durchgehen-
der Erschliessungsbligel entlang der Bahnlinie bis zum Bahnhof
angestrebt wird. Die Formulierung "im Sinne" weist darauf hin,
dass es primar um eine periphere oder riickwartige Erschlies-
sung geht. Auch die untergeordnete Erschliessung ab Dorf-
strasse ist in diesem Sinne peripher, belastet die Bahnhofstras-
se nicht und ist im Masterplan als Nebenerschliessung auch
vorgesehen.

Der private Gestaltungsplan Sigst Sid ist mit allen vorgenann-
ten Planungen konform und sichert einen gewissen Spielraum
fur eine flexible Erschliessung.

Im Vorprifungsbericht wird der sehr kurze Stauraum auf der
Dorfstrasse zwischen der Bahnhof- und der Seestrasse als pro-
blematisch erachtet. Im Jahre 2015 erfolgte im Rahmen der sa-
nierungsbedingten monatelangen Teilsperrung der Seestrasse
eine Verkehrsumleitung tber die Dorf- und Drusbergstrasse bis
nach Kisnacht. Der seit jeher bestehende kurze Stauraum
beim Knoten Dorf-/Seestrasse hat in dieser Zeit mit erhdhter
Belastung zu keinen nennenswerten Problemen gefiihrt.

Die moglichen Verkehrsmengen wurden bereits in der einlei-
tend beschriebenen Erschliessungs- und Bebauungsstudie vom
16. Dezember 2008 fir das Entwicklungsgebiet Bahnhof the-
matisiert. Der damals abgeschatzte Spitzenstundenwert auf der
Bahnhofstrasse von 350 Fz/h erhéht sich mit einer verdichteten
Bebauung des gesamten Gebietes Sigst auf rund 380 Fz/h,
was in einer Tempo-30-Zone im Zentrum als problemlos und
vertraglich beurteilt werden darf (pro Fahrtrichtung alle 20 Sek.
ein Fahrzeug).

18

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Sigst Std
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Magliche Bebauung

2.2 Zielbild der angestrebten Bebauung

Das Zielbild flir das Gebiet Sigst illustriert eine mogliche Bebau-
ung, die den Absichten des Masterplans und des 6ffentlichen
Gestaltungsplans Bahnhofstrasse entspricht. Das einleitend
kurz umschriebene Entwicklungskonzept (vgl. Kap. 1.4) wird
dabei unter Berticksichtigung der aktuellen Gegebenheiten ver-
feinert. Dies betrifft insbesondere das projektierte Mehrfamilien-
haus (vgl. Phase 1), mit welchem die klinftige Bautatigkeit ein-
setzen durfte.

-

Pase 1

Die weitere Etappierung der Bebauung ist weder festgelegt
noch voraussehbar. Die abgebildete Abfolge ist eine denkbare
Mdglichkeit unter der Annahme, dass die Gemeinde fir ihre
Grundstlicke einen aktiven Part Gbernimmt.

= \
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Stellenwert des Zielbildes

Das Zielbild konkretisiert das dem Masterplan und dem &ffentli-
chen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse zugrundeliegende Ent-
wicklungskonzept fir den Bereich Sigst Stid. Neue Erkenntnis-
se haben zu marginalen Abweichungen vom urspriinglichen
Entwicklungskonzept gefiihrt. Ausléser war insbesondere die
konkrete Bauabsicht, die bestehende Schreinerei am Rande
der Kernzone durch ein Mehrfamilienhaus zu ersetzen (Baube-
reich D). Die Eigentimer des bestehenden schmalen Doppel-
wohnhauses an der Lerchenbergstrasse (Baubereich E1/E2)
haben sich daflir entschieden, sich einstweilen nicht an einer
Neulberbauung zu beteiligen und ihr Gebaude stehen zu las-
sen. Damit entfallt der im Entwicklungskonzept vorgesehene
grossere Neubau an dieser Stelle vorerst, was kurzfristig auch
Auswirkungen auf das Bebauungsmuster der danebenstehen-
den Gebaude hat (Baubereich C1/C2). Trotz diesen Modifikati-
onen bleibt das Entwicklungskonzept im Wesentlichen immer
noch das Gleiche.

Im Unterschied zu einem Richtprojekt, das eine konkrete Uber-
bauungsabsicht auf bestimmten Grundstlicken ausformuliert,
handelt es sich beim Zielbild um eine Interpretation der in den
festgelegten Baubereichen mdéglichen Bebauung. Das Zielbild
hat den Stellenwert einer stadtebaulich erwlinschten Entwick-
lungsrichtung im Sinne einer Machbarkeitsstudie und nicht den-
jenigen einer massgeschneiderten Vorlage fir den Gestaltungs-
plan, die beispielsweise aus einem Konkurrenzverfahren her-
vorgegangen ist.

Der zeitliche und értliche Ablauf der Bautatigkeit kann nicht im
Voraus gesteuert werden, weil die Grundeigentiimer ganz un-
terschiedliche Bauabsichten zu unterschiedlichen Zeitpunkten
haben. So ist zurzeit nur ein Grundeigentiimer bauwillig, wes-
halb auch nur fur einen Baubereich ein Vorprojekt vorliegt. Aus-
serdem koénnen je nach Lage Abhangigkeiten bestehen, die
ausserhalb des Gestaltungsplanverfahrens in privatrechtlichen
Vereinbarungen geklart werden missen. Daher ist nur ein
schrittweises Vorgehen mit geniigend Spielraum flr verschie-
dene Konstellationen erfolgsversprechend. Es liegt auf der
Hand, dass die letztlich realisierte Bebauung unter diesen Um-
standen nicht prazis deckungsgleich mit dem Zielbild der ange-
strebten Bebauung sein wird.

Im Ubrigen ist im Baubewilligungsverfahren fiir jedes einzelne
Bauvorhaben im Geltungsbereich des privaten Gestaltungs-
plans Sigst Std der Nachweis der besonders guten Gestaltung
im Sinne von § 71 PBG zu erbringen. Mit Andreas Galli, dipl.
Architekt ETH/SIA, Zlrich, verfligt die Baubehorde Uber einen
unabhangigen Berater in stadtebaulichen und architektonischen
Fragen, welcher die Qualitat der Bauvorhaben kompetent beur-
teilen kann.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

2.3 Studienauftrag Freiraum Sigst

Studienauftrag Freiraum Die Gemeinde Erlenbach hat unter vier Landschaftsarchitektur-
Sigst blros einen Studienauftrag durchgefiihrt. Dieser sollte aufzei-

gen, wie der offentliche Freiraum Sigst dereinst aussehen kénn-
te. Viele Parameter wie beispielsweise Lage und Gestaltung
von zuklnftigen Hochbauten, Erschliessungsflachen, unterirdi-
sche Parkierungsanlagen und private Freirdume sind heute
noch unklar. Es liegt einzig ein konkretes Projekt einer privaten
Bauherrschaft flr einen Neubau vor (Baubereich D). Vor die-
sem Hintergrund und bedingt durch die unterschiedlichen zeitli-
chen und inhaltlichen Entwicklungsvorstellungen der Grundei-
gentimer wurde flr den 6ffentlichen Freiraum Sigst nicht primar
ein baureifes Projekt gesucht, sondern ein etappierbares Ge-
samtkonzept mit griffigen Gestaltungs- und Nutzungsregelin.
Damit wird eine prozesshafte Entwicklung des Freiraums Sigst
ermdoglicht.

"Nl giardino della villa" Der Beitrag "Il giardino della villa" des Biros anton & ghiggi
landschaft architektur wurde vom Beurteilungsgremium zur
Weiterbearbeitung empfohlen.

Der Projektvorschlag arbeitet mit den topografischen Gegeben-
heiten der Hangsituation und erzeugt damit eine modulierte
Landschaft in freier Formensprache, in der die zuklnftige Tief-
garage integriert wird. Es entsteht ein fassbarer Gesamtraum,
der sich mit dem Quartier auf naturliche Art verbindet. Histori-
sche Bezlige zu Kompositionen von Villa, Hof und Garten wer-
ten den neuen Gartenraum Sigst zu einem Ort mit guter Atmo-
sphare und Aufenthaltsqualitat auf.

Eine flexible Entwicklungs- und Gestaltungsstrategie erzeugt
eine klare Raumstruktur, die Veranderungen und Anpassungen
absorbieren kann und gleichzeitig den Raum stabilisiert.

Querschnitt und Topografie
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Gesamtkonzept Phase 1

Gesamtkonzept Phase 2

Flexible Umsetzungsstrategie

Gestaltungs- und Nutzungsregeln

Die phasenweise Umsetzung der Bauvorhaben wird bauliche
Zwischenstande generieren und zu spateren Eingriffen bei
Wiederherstellungsmassnahmen fiihren. Trotzdem sollen die
gestalterischen Interventionen von Beginn weg Offentlichkeit
und Prasenz signalisieren. Eine flexible Entwicklungs- und Ge-
staltungsstrategie erzeugt eine klare Raumstruktur, die Veran-
derungen und Anpassungen absorbieren kann und gleichzeitig
den Raum stabilisiert.

Fur die im Beanspruchungsspielraum des Freiraumes liegen-
den Randbereiche werden Gestaltungs- und Nutzungsregeln
formuliert. In diesen Bereichen sollen primar die Héhendifferen-
zen aufgefangen, die Wege angelegt und eine abschirmende
Strauchbepflanzung vorgesehen werden. In mehreren Varian-
ten werden die méglichen Anschliisse an die benachbarten pri-
vaten Grundsticke und Gebaude definiert.
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Die nachfolgenden Querschnittlésungen zeigen die Anpassbar-
keit des Konzeptes an heute noch nicht voraussehbare klinftige
Gebaudestellungen auf:

Neubau mit Abstand vom s3 " sa
Beanspruchungsspielraum (S4)
N oo | |
'L\* Yy
Neubau mit Respektierung des s3 p i vira p i s4
Beanspruchungsspielraums (S4)
B | [} \ o i 7 ‘a’ -
Neubau mit volistandiger Uberstellung s3 a ansp s4

des Beanspruchungsspielraums (S4)
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Umsetzung der Detail-
gestaltungsplanpflicht

Bestandteile
Abs. 1

Geltungsbereich
Abs. 2

3. Festlegungen des Gestal-
tungsplans

3.1 Zweck (Art. 1)

Am 25. Juni 2012 hat die Gemeindeversammlung den 6ffentli-
chen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse festgesetzt. Dieser be-
zweckt die Sicherung zahlreicher 6ffentlicher Interessen im
Bahnhofgebiet zwischen der Bahnlinie und der Seestrasse. Bei
diesem Planwerk handelt es sich sinngemass um einen Rah-
mengestaltungsplan, welcher die planungsrechtlichen Grund-
satze regelt.

Fur drei Teilgebiete legen die Bau- und Zonenordnung und der
offentliche Gestaltungsplan Bahnhofstrasse eine Detailgestal-
tungsplanpflicht fest. Eines davon ist das Gebiet Sigst. In den
Detailgestaltungsplanen sind mindestens folgende Inhalte fest-
zulegen:

*  Massgebliche Grundflache gemass § 259 PBG

»  Zulassige Gesamtnutzflache gemass Art. 27 BZO
»  Zahl, Lage und aussere Abmessungen der Bauten
*  Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen

* Anzahl und Lage der Abstellplatze

* Lage, Grosse und Ausstattung der Freirdume

* Raumsicherung der Platzbereiche (im Gestaltungsplan
Sigst Sud nicht erforderlich, da keine Platzbereiche vorge-
sehen)

* Anforderung einer besonders guten Gestaltung

Je nach Erfordernis kbnnen zusatzliche Regelungen getroffen
werden.

3.2 Allgemeines (Art. 2)

Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:500 und
den dazugehorigen Bestimmungen. Der vorliegende Bericht
dient der Erlauterung und erlangt keine Rechtsverbindlichkeit.
Im Hinblick auf spatere Uberbauungen ist er ein wichtiges Do-
kument Gber die Hintergriinde der Planung.

Der Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplans Sigst Sud
ist im Situationsplan 1:500 festgelegt. Er umschliesst eine Ge-
samtflache von 5'862 m? mit folgenden Grundstiicken:
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Erganzendes Recht

Abs. 3

Anforderungen
Abs. 1

Kat. Nr. ‘ Grundeigentiimer Flache
Baugrundstiicke:

105, 4190 Erben Riethmann 1'496 m?
134, 142 (Teil) H. Aeberli 1'663 m?
138 (Teil) V. Brumm-Aeberli 149 m?
2390 M. Weber 425 m?
4188, 4189 Politische Gemeinde Erlenbach 1'318 m?
4191 V. Brunner / E. Brunner-Tschirky 178 m?
4192 B. Meier 203 m?
Strassen und Wege:

141 (Teil) Gesamteigentimer Flurweggemeinschaft 87 m?
4187 Politische Gemeinde Erlenbach 343 m?
Total 5'862 m?

Gemass § 85 PBG kann der Gestaltungsplan als allgemeinver-
bindlich erklart werden, wenn ihm die Grundeigentiimer zustim-
men, denen mindestens zwei Drittel der einbezogenen Flachen
gehdéren, und wenn keine schutzwiirdigen Interessen der ande-
ren Grundeigentimer verletzt werden. Diese Mindestflache be-
tragt 3'997 m?.

Soweit der private Gestaltungsplan Sigst Std nichts anders be-
stimmt, gelten die Bestimmungen des 6ffentlichen Gestaltungs-
plans Bahnhofstrasse, der Bau- und Zonenordnung sowie des
Ubergeordneten Rechts. Der Gestaltungsplan weicht mit mehre-
ren Baubereichen von den geltenden Baulinien ab. Diese Ab-
weichungen sind bereits im &ffentlichen Gestaltungsplan Bahn-
hofstrasse mit Baubegrenzungslinien festgelegt worden.

3.3 Gestaltung (Art. 3)

Um eine gute Eingliederung in die bestehende bebaute Umge-
bung zu erreichen, sind neue Bauten in einer aufeinander abge-
stimmten volumetrischen und architektonischen Gestaltung zu
erstellen, die zu einer besonders guten Gesamtwirkung im Sin-
ne von § 71 PBG fiihren. Zu beachten ist dabei die unmittelbare
Nahe der Kernzonenbauten, auf die mit sorgfaltig abgestimm-
ten Proportionen Riicksicht genommen werden soll.

Die gestalterischen Anforderungen entsprechen denselben wie
sie schon in Art. 7 Abs. 1 des 6ffentlichen Gestaltungsplans
Bahnhofstrasse festgelegt sind.

Die Dachform ist freigestellt. Das Richtprojekt sieht ein Flach-
dach vor. Ausser in der Kernzone ist diese Dachform heute zum
Normalfall geworden. Hauptvorteile im Vergleich zum Schrag-
dach sind vollwertige Raumhéhen in den Dachgeschosswoh-
nungen und die Mdglichkeit fir Terrassen als ansprechende
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Tiefgaragenrampen
Abs. 2

Richtprojekt Freiraum
Abs. 3

Schutzobjekt
Abs. 1

private Aussenrdume. Schragdacher sind jedoch ebenso zulas-
sig. Die gebotene gute Gesamtwirkung setzt einer uninspirier-
ten Durchmischung von Flach- und Schragdachern die nétigen
Schranken.

Offene Rampen von Tiefgaragen sind nicht erwiinscht, weil sie
die Nutzbarkeit des Umschwunges einschranken und die Stim-
mung des Aussenraums negativ beeintrachtigen. Im Bereich
des offentlichen Freiraums Sigst und der Kernzone wirden sol-
che Anlagenteile besonders stéren. Rampen von Tiefgaragen
sind daher in die Gebaude zu integrieren.

Anzustreben sind Einfahrten direkt in das Erdgeschoss von
Hauptgebauden oder in besondere Gebaude, deren Dach als
Terrasse genutzt werden kann. Beide Moglichkeiten belasten
die Ausnltzung nicht und bieten Spielraum flir zusatzliche ge-
stalterische Qualitaten.

Das als Siegerbeitrag aus dem Studienauftrag zum Freiraum
Sigst hervorgegangene Richtprojekt "Il giardino della villa" des
Blros anton & ghiggi landschaft architektur vom 21. Marz 2016
ist fir die Gestaltung des Freiraums wegleitend. Dabei sind bei
der Umsetzung gewisse Abweichungen im Sinne des gesetzlich
gewabhrleisteten Projektierungsspielraumes moglich. Im Hinblick
auf die erforderlichen Dienstbarkeitsvertrage erfolgte eine pra-
zisierende Projekterganzung vom 7. November 2016.

Fir Kat. Nr. 134 ist das Richtprojekt nur in Bezug auf den Be-
pflanzungssaum entlang der Ostlichen Grenze wegleitend. Wei-
tergehende Beanspruchungen dieser Parzelle erfordern eine
Zustimmung des jeweiligen Eigentimers.

3.4 Bebauung (Art. 4)

Gemass Art. 3 Abs. 5 des o6ffentlichen Gestaltungsplans Bahn-
hofstrasse sind als Voraussetzung fiir die jeweiligen Detailge-
staltungsplane im Teilgebiet Sigst Schutzabklarungen fir die
bezeichneten Schutzobjekte vorzunehmen und gestuitzt darauf,
entsprechende formelle Entlassungen oder Schutzmassnah-
men zu verflgen.

An der Bahnhofstrasse 6 steht das Wohnhaus "Rosenheim",
Vers. Nr. 438, das unter derselben Nummer inventarisiert ist.
Das Gebaude ist bereits heute ein formelles Schutzobjekt im
Sinne von § 203 lit. ¢ PBG. Die Unterschutzstellung erfolgte,
gestitzt auf § 205 lit. d PBG, durch den verwaltungsrechtlichen
Vertrag vom 28. Oktober 2005, genehmigt durch den Gemein-
derat am 24. Januar 2006. Die entsprechende Personaldienst-
barkeit ist im Grundbuch eingetragen.
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Baubereiche
Abs. 2

Baubereich mit Hohen-

beschrankung
Abs. 3

Geschitzt und damit zu erhalten sind im Wesentlichen die Fas-
saden und das Mansardendach in ihrem konstruktiven und ge-
stalterischen Aufbau, die Wohngeschosse in ihrem raumlichen
Aufbau, verschiedene Elemente des Innenausbaus wie Lang-
riemenbdden, Wandtafer, Treppen, Gelander und Kachelofen
sowie die Sockelmauer mit Zaun und Gartentlre entlang der
Bahnhofstrasse. Zudem sind verschiedene Bestimmungen zu
Restaurierungs- und Unterhaltsarbeiten zu beachten.

Im privaten Gestaltungsplan Sigst Stid wird das Gebaude in
den bestehenden dusseren Abmessungen als Baubereich A1
bezeichnet. Aufgrund der Unterschutzstellung besteht kein Ab-
bruchrisiko. Der Bestand des Gebaudes geht der im 6ffentli-
chen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse festgelegten Baubegren-
zungslinie, die teilweise durch das Gebaude fiihrt, vor.

Die Anzahl, die Lagen und die dusseren Abmessungen von
oberirdischen Hauptgebauden ergeben sich aus den im Plan
festgelegten Baubereichen. Fir unterirdische Gebaude sind die
Baubereichsbegrenzungen nicht massgebend. Die angegebene
Anzahl Hauptgebaude bezieht sich auf Neubauten.

Die Abgrenzungen der Baubereiche folgen primar den im 6f-
fentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse festgelegten Baube-
grenzungs- und Hofraumlinien. Erganzend ist zu benachbarten
Teilgebieten ein Grenzabstand von 3.0—-4.0 m und zur Wegpar-
zelle Kat. Nr. 141 teilweise ein Wegabstand von 3.5 m festge-
legt.

Innerhalb der Baubereiche sind die Grundmasse gemass Art. 4
Abs. 1 des o6ffentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse zu
beachten.

Zwischen den Baubereichen A1 und A2 ist ein niedriger Ver-
bindungsbau zulassig, dessen Gebaudehéhe und Gesamthdhe
4.80 m nicht Ubersteigen darf. Dieses Mass leitet sich, gestiitzt
auf § 279 PBG, aus einer Geschosshéhe von 3.30 m und einer
Erhéhung des Erdgeschosses um 1.50 m ab. Die Erstellung
eines Zwischenbaus setzt jedoch voraus, dass er im Sinne der
erhdhten Gestaltungs- und Einordnungsanforderungen von

§ 238 Abs. 2 PBG mit den Schutzzielen des Schutzobjektes
vereinbar ist.

Im Teilgebiet 1 soll die Moglichkeit geschaffen werden, das
Schutzobjekt Vers. Nr. 438 mit einem Lift auszurtisten. Dies
wird nicht einfach sein, weil durch einen solchen Eingriff ver-
schiedene geschiitzte Bestandteile im Ausseren und im Inneren
(u.a. Treppenhaus) gefahrdet werden kénnen und die Grund-
rissstruktur nur wenig Anordnungsspielraum bietet. Daher duirf-
te nur ein angefigter Lift in Frage kommen. Die nachstehenden
Skizzen zeigen im Sinne eines Machbarkeitsnachweises eine
maogliche Losung mit einem nordseitig angefligten Liftturm.
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Grundriss Erdgeschoss mit Liftanbau

Bestehendes Gebaude Vers.

Nr. 306
Abs. 4

Vorspriinge
Abs. 5

Wi &
L Bi
A, 2007,

Ostfassade mit Liftanbau Nordfassade mit Liftanbau

Ein solcher Lift misste den Baubereich mit H6henbeschran-
kung beanspruchen. Er wird daher im Sinne von § 19a BBV Il
von der Hohenbeschrankung ausgenommen. Dies setzt voraus,
dass der Liftanbau der behindertengerechten Erschliessung
dient, das Gebaude vor dem 1. Juli 1978 bewilligt wurde, keine
Uberwiegenden offentlichen und nachbarlichen Interessen ent-
gegenstehen und keine den Bauvorschriften entsprechende L6-
sung maoglich ist. Der Nachweis, dass diese Voraussetzungen
erflllt und die besonders gute Gestaltung gegeben ist, muss im
Baubewilligungsverfahren erbracht werden. Der Wortlaut von
Art. 4 Abs. 3 der Bestimmungen zum Gestaltungsplan Sigst
Sud schliesst aber auch eine Auslagerung des ganzen Trep-
penhauses und den Bau einer neuen Vertikalerschliessung
nicht aus, wobei auch eine solche Lésung mit den Schutzzielen
des Schutzobjektes in Einklang gebracht werden miusste.

Das bestehende zweigeschossige Gebaude Vers. Nr. 306 auf
Kat. Nr. 134 ist ein altes Okonomiegebaude. Dieses darf tiber
die Bestandesgarantie hinaus unter Beibehaltung seiner Lage
und seinen ausseren Abmessungen ersetzt werden. Dies be-
deutet, dass in einem solchen Fall kein viergeschossiger Neu-
bau an dieser Lage mdglich ist.

Oberirdische, nicht abgestitzte Vorspriinge wie Balkone und
Erker dirfen gemass § 260 Abs. 3 PBG hdchstens auf einem
Drittel der betreffenden Fassadenlange um maximal 2.00 m
Uber den Baubereich hinausragen. Dies gilt auch gegenlber
Grundstlicken und Strassen ausserhalb des Geltungsberei-
ches. Solche Vorspriinge benétigen kein Naherbaurecht. Da
der Offentliche Gestaltungsplan Bahnhofstrasse zu Balkonen
und Erkern keine Aussagen macht, gilt § 260 Abs. 3 PBG sub-
sidiar.
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Grenzbaurecht
Abs. 6

Option Naher- und Grenzbau

Abs. 7

Beanspruchung Freiraum

durch Baubereich
Abs. 8

Abs. 9

Gemass Art. 30 BZO ist der Grenzbau von Hauptgebauden nur
mit nachbarlicher Zustimmung gestattet oder wenn an ein be-
stehendes, an der Grenze stehendes Hauptgebaude angebaut
wird. Im privaten Gestaltungsplan Sigst Std wird an den Eigen-
tumsgrenzen zwischen den Baubereichen C1 und C2 sowie E1
und E2 ein gegenseitiges Grenzbaurecht festgelegt. Im Hinblick
auf eine mogliche spatere Handanderung wird diese Regelung
auch zwischen den Grundsticken innerhalb des Baubereiches
C1 getroffen.

Mit der Festsetzung des Gestaltungsplanes durch die Grundei-
gentimer qilt die erforderliche nachbarliche Zustimmung als
eingeraumt. Dies bedeutet, dass bei Neubauten auch ein ein-
seitiger Grenzbau zulassig ist. Im Ubrigen kénnen sich Eigen-
timer von nebeneinander befindlichen Grundstlicken ein Grenz-
baurecht selbst einraumen.

In den speziell bezeichneten Bereichen kdnnen im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens Naherbaurechte gemass § 270
Abs. 3 PBG begriindet oder Grenzbaurechte vereinbart werden.
Dies erlaubt es beispielsweise, die Baubereiche C2 und E2 so-
wie A2 und B zusammenzubauen.

Im Gegensatz zum verbindlich festgelegten Grenzbaurecht ge-
mass Abs. 6 handelt es sich um Verhandlungsspielrdume, die
der Gestaltungsplan einraumt, aber nicht garantiert. Damit wird
die grésstmdgliche Flexibilitat fir verschiedene bauliche Lésun-
gen gewabhrleistet.

Der Baubereich D Uberstellt auf der Nordseite die Hofraumlinien
des Freiraums und schopft den Beanspruchungsspielraum von
5 m fast vollstandig aus. Im Einklang mit Art. 4 Abs. 5 des 6f-
fentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse ist die effektiv be-
anspruchte Freiraumflache innerhalb des Teilgebiets 4 flachen-
gleich und zusammenhangend zu kompensieren.

Anzustreben ist der Ausgleich auf der Westseite des Gebaudes,
wo am meisten Platz vorhanden ist und wo auch die sicherzu-
stellende 6ffentliche Fusswegverbindung durchfihrt.

Bauten im Baubereich B dirfen die Hofraumlinien bis an die
Ostliche Grundstlicksgrenze zu den Kat. Nrn. 4188 und 4189
ebenfalls Uberstellen. Dabei gilt jedoch eine Beschrankung auf
eine Lange von gesamthaft maximal 10 m. Diese Lange kann
von einem einzelnen Gebaude voll beansprucht, auf zwei Ge-
baude (z.B. je 5 m) oder auf drei Gebaude (z.B.3m,3 m,4m)
aufgeteilt werden. Die effektiv beanspruchte Freiraumflache ist
innerhalb des Teilgebiets 2 flachengleich und mit dem Freiraum
zusammenhangend zu kompensieren. Die nachbarliche Zustim-
mung gemass Art. 30 Abs. 2 BZO fir den Grenzbau und das
Naherbaurecht im Sinne von § 270 Abs. 3 PBG gilt gegenlber
den Grundstiicken Kat. Nrn. 4188 und 4189 als eingeraumt.
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Beanspruchung Freiraum

durch Rampe
Abs. 10

Ausnltzung
Abs. 1

420 m2 (100%)

300 m2 (70%)

10 | 10 | 10

|‘14T

‘130'1

Nutzflachenverteilung
Abs. 2

Die Hofraumlinien durfen im bezeichneten Bereich zur Anord-
nung und Uberdachung einer Tiefgaragenrampe Uberschritten
werden. Wie die Erschliessungsstudie gezeigt hat, ist hier eine
Tiefgarageneinfahrt sowohl topografisch als auch funktionell
zweckmassig. Die maximale Hohenlage der Dachflache ist auf
421.00 m U. M. begrenzt, was etwas Uber der Hohenlage des
Erdgeschossfussbodens der bestehenden Bauten im Baube-
reich C1 liegt.

Die beanspruchte Freiraumflache ist im Sinne von Art. 4 Abs. 5
des offentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse durch eine
begehbare und begriinte Dachflache zu kompensieren. Dabei
ist anzustreben, diese Dachflache in Form einer begehbaren
Terrasse zumindest teilweise offentlich zuganglich zu halten.
Eine Erdgeschossnutzung im 6ffentlichen Interesse (z.B. Hort)
kdnnte dies erleichtern.

3.5 Nutzung (Art. )

Die zulassige Ausnutzungsziffer von 110 % ist im 6ffentlichen
Gestaltungsplan Bahnhofstrasse festgelegt (Art. 4 Abs. 1). Sie
ist durch die Gesamtnutzflache gemass Art. 27 BZO auszudri-
cken, welche nicht nur die Vollgeschosse, sondern auch die
Dach- und Untergeschosse in den Ausnltzungsnachweis ein-
bezieht.

Dazu wird vorerst fir jedes Teilgebiet auf der Basis der mass-
geblichen Grundflache und der Ausnitzungsziffer die anre-
chenbare Geschossflache flr die vier Vollgeschosse bestimmt
(§ 255 PBG). Die zulassige Gesamtnutzflache ergibt sich, in-
dem flir das Dachgeschoss 70 % einer Vollgeschossflache hin-
zugerechnet werden, d.h. es wird mit 4.7 Vollgeschossen ge-
rechnet.

Die Flache der Wegparzelle Kat. Nr. 141 ist nur tGberbaubar,
aber nicht ausnltzbar. Dies gilt auch bei einer allfalligen Weg-
verlegung.

Innerhalb eines Teilgebiets kann die zulassige Gesamtnutzfla-
che frei auf die zugehoérigen Baubereiche verteilt werden. Diese
Variabilitat bezieht sich sowohl auf die Verteilung auf die zulas-
sigen Geschosse als auch auf die Verteilung auf mehrere Ge-
baude. Die Teilgebiete werden gleichbehandelt, unabhangig da-
von, ob Gebaude ein anrechenbares Untergeschoss und/oder
ein Dachgeschoss aufweisen.
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Ausnitzungsubertragungen

Abs. 3

Spiel- und Aufenthalts-

bereich
Abs. 1

Umgebungsplan
Abs. 2

Ausnitzungslbertragungen zwischen benachbarten Teilgebie-
ten sind zulassig, sofern die Erhéhung und die Reduktion in bei-
den Teilgebieten 10 % der jeweils zuldssigen Gesamtnutzflache
nicht Ubersteigt. Damit besteht die Moglichkeit, eine allfallige
Ausnitzungsreserve von einem Teilgebiet auf ein anderes Teil-
gebiet zu Ubertragen. Solche Ausnltzungsibertragungen sind
im Grundbuch anzumerken.

3.6  Freiraum (Art. 6)

Gemass dem offentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse
(Art. 7 Abs. 2) ist im Teilgebiet Sigst ein 6ffentlich zuganglicher
und ansprechend gestalteter Freiraum flr Spiel und Aufenthalt
zu erstellen. Als Richtmass gilt eine Flache von 1'200 m?, die
sich auf beide Seiten der Sigststrasse verteilt. Das flr die Ge-
staltung des Freiraums wegleitende Richtprojekt "Il giardino
della villa" sieht allein fiir den Bereich Sigst Sid eine 6ffentlich
zugéangliche Freiraumflache von rund 1'500 m? vor. Auf die
Festlegung einer Mindestflache wird daher verzichtet.

Der bezeichnete Spiel- und Aufenthaltsbereich ist aufenthalts-
freundlich, verkehrsfrei und 6ffentlich zuganglich auszugestal-
ten. Der Spiel- und Aufenthaltsbereich ist gemass dem Richt-
projekt von allgemein zuganglichen Fusswegen umgeben. Aus-
serhalb dieser Wege ist ein Bepflanzungssaum so anzulegen,
dass er flr das Publikum nicht zuganglich ist.

Das aufgrund des Studienauftrages favorisierte Richtprojekt fiir
den Freiraum Sigst betrifft insbesondere die Grundstiicke der
Teilgebiete 2—4. Bei privaten Bauvorhaben in diesen Teilgebie-
ten ist mit der Baueingabe ein Umgebungsplan einzureichen,
der im Detail aufzeigt, wie das Richtprojekt "Il giardino della
villa" sinngemass umgesetzt wird. Dabei interessiert vor allem
die Anwendung der Gestaltungs- und Nutzungsregeln im Bean-
spruchungsspielraum des Freiraums. Dieser Bereich grenzt un-
mittelbar an Gebaude und private Umgebungsflachen. Topo-
grafie, Spiel- und Ruheflachen, Fusswege, Belage und Bepflan-
zungen sind ebenfalls im Sinne des Richtprojektes auszuwei-
sen.
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Zu- und Wegfahrten
Abs. 1

Erschliessung Baubereiche

Abs. 2

3.7 Verkehrserschliessung und Parkierung
(Art. 7)

Gestltzt auf die Erkenntnisse der Bebauungs- und Erschlies-
sungsstudie sind die Zu- und Wegfahrten zu den Tiefgaragen
an den im Situationsplan bezeichneten Stellen vorzusehen. Da-
bei gilt ein angemessener Anordnungsspielraum. Der Pfeil be-
zeichnet die anzustrebende Lage gemass der Studie, die jedoch
im Rahmen der individuellen Projektierung verschoben werden
kann. Der Anschluss muss jedoch im Bereich der im Situations-
plan bezeichneten blauen Linie angeordnet werden.

Gemass dem o6ffentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse ist
die Erschliessung des Gebietes Sigst tiber die Bahnhofstrasse
nur fir bestehende Nutzungen und fir einzelne Neu- und Er-
weiterungsbauten in der ersten Bautiefe zulassig. Der private
Gestaltungsplan Sigst Sud respektiert diese Vorgabe mit der
Festlegung, wonach nur die Baubereiche A1/A2 (best. Gebau-
de mit Erweiterungsbau) und B (Neubauten) von der Bahnhof-
strasse Uber die Sigststrasse erschlossen werden kénnen. Der
Baubereich B wird als Ganzes als in der ersten Bautiefe liegend
betrachtet. Das Amt fir Raumentwicklung (ARE) hat dieser
Auslegung anlasslich der Besprechung vom 1. Juni 2015 zuge-
stimmt. Die Zu-/Wegfahrt der zugehérigen Tiefgarage ist ab
einem Abstand von 20 m von der Bahnhofstrasse moglich.

Die kunftige Tiefgarage fiir die Baubereiche C1/C2 und E1/E2
ist von der Lerchenbergstrasse via Sigststrasse zu erschlies-
sen. Dies entspricht der Vorgabe des 6ffentlichen Gestaltungs-
plans Bahnhofstrasse, der die Haupterschliessung peripher
oder rlickwartig in Gleisnahe vorsieht. Der Abzweiger Lerchen-
bergstrasse ist aufgrund des relativ grossen Gefalles und der
durch eine Kuppe beeintrachtigten Sicht nicht ideal. Die Zufahrt
muss baulich noch optimiert werden.

Das Mehrfamilienhaus im Baubereich D kann von der Dorf-
strasse her Uber das bestehende Erschliessungsgrundstiick
Kat. Nr. 4195 erschlossen werden. Gemass dem Richtprojekt
erfolgt die Einfahrt in die Sammelgarage ebenerdig. Diese be-
findet sich im Erdgeschoss (anrechenbares Untergeschoss)
und ist in den Hang hineingeschoben. Der bestehende Zu-
fahrtsweg ist im Masterplan als Nebenerschliessung bezeich-
net. Er erlaubt gemass den Zugangsnormalien die Erschlies-
sung von 10 Wohneinheiten, wovon flnf bereits heute beste-
hen. In dichter Bebauung und bei guter Erschliessung mit dem
offentlichen Verkehr sind jedoch 30 Wohneinheiten anschliess-
bar. Diese Voraussetzungen sind erfillt. Das Baugrundstiick
liegt in nachster Nahe zum Bahnhof Erlenbach in der Giteklas-
se B, womit es sehr gut mit dem 6ffentlichen Verkehr erschlos-
sen ist. Die vorausgesetzte dichte Bebauung ist mit der zulassi-
gen AZ von 110 % ebenfalls gegeben.
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Verknupfung Tiefgaragen
Abs. 3

Einschrankung Sigststrasse

Abs. 4

Der private Gestaltungsplan Sigst Std ermaoglicht eine unterirdi-
sche Verknlpfung der Tiefgaragen, damit nicht jeder Grundei-
gentiimer eine eigene Rampe bauen muss. Besonders in den
Teilgebieten 2, 3 und 4 bestehen zweckmassige Moglichkeiten
fur solche Verknlpfungen. Hauptziel ist es, unabhangige Tief-
garagen zu ermoglichen (Module), die sich je nach Projekt und
Etappierung unterschiedlich kombinieren lassen. Die Bebau-
ungs- und Erschliessungsstudie hat klar aufgezeigt, dass

» die Erschliessung der Tiefgaragen gut organisierbar ist

»  viel Flexibilitat fir verschiedene grundstlickstibergreifende
Kombinationen besteht

»  flur jeden Erstbauenden eine Losung angeboten werden
kann

Einer Verknlpfung von Tiefgaragen mit unterirdischer Durch-
fahrt sind allerdings Grenzen gesetzt, weil dadurch keine Mehr-
belastung auf der Bahnhofstrasse entstehen darf. Die Zu- und
Wegfahrt flr eine zusammengeschlossene Tiefgarage muss
daher ausschliesslich Gber die Lerchenbergstrasse erfolgen
und bedarf der Zustimmung aller beteiligten Grundeigentiimer.
Auch eine Einbahn-Durchfahrt mit Zufahrt von der Bahnhofstras-
se in die Tiefgarage und Wegfahrt in die Lerchenbergstrasse
(oder umgekehrt) ist nicht méglich. Werden unterirdische Tief-
garagen funktional miteinander verbunden, ist mit dem Bauge-
such nachzuweisen, dass die im Schemaschnitt des Situations-
plans eingetragenen Richthéhen beachtet werden. Auch die
Teilgebiete 1 und 5 mit ihren kleinen Parzellen kénnen und sol-
len sich durch Einkauf an den Tiefgaragen beteiligen. Dies ist
bei Bedarf vertraglich und privatrechtlich zu regeln.

Im erlduternden Bericht zum 6ffentlichen Gestaltungsplan
Bahnhofstrasse ist festgehalten, dass die Sigststrasse funktio-
nal und gestalterisch auf eine Notzufahrt reduziert werden
koénnte, primar also nur noch dem Langsamverkehr dient. Die
konkretisierende Bebauungs- und Erschliessungsstudie wie
auch das Richtprojekt zum Freiraum Sigst haben gezeigt, dass
diese Absicht gut umgesetzt werden kann. Ein wesentliches
Ziel ist es, den o6ffentlichen Freiraum nicht durch den allgemei-
nen Fahrverkehr zu unterbrechen. Dies ist auch unter Gewahr-
leistung der Zufahrten zu den Tiefgaragen ober- und unterhalb
des Freiraums mdglich.

Frihestens mit der Inbetriebnahme eines strasseniibergreifen-
den offentlichen Freiraums soll daher die Durchfahrt auf der
Sigststrasse flir den Motorfahrzeugverkehr eingeschrankt oder
unterbunden werden. Dies setzt aber voraus, dass die Ver-
kehrsablaufe auch mit solchen Durchfahrtsbeschrankungen
funktionieren. Einerseits sollte eine erste Tiefgarage im Teilge-
biet 2 oder 3 erstellt sein. Andererseits ware es mit der Neuent-
wicklung im Gebiet Sigst Nord denkbar, entlang der Bahnlinie
eine durchgangige rtckwartige Fahrverbindung zwischen dem
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Anzahl Abstellplatze
Abs. 5

Lage Abstellplatze
Abs. 6

Bahnhof und der Lerchenbergstrasse zu schaffen, welche pri-
mar die P+R-Anlage und die Tiefgaragen erschliesst. Eine sol-
che Verbindung kénnte sowohl die Bahnhofstrasse als auch die
Sigststrasse entlasten. Mit einer Unterbindung der Sigststrasse
sind zudem ober- und unterhalb des Freiraums Wendemdglich-
keiten flir Personenwagen sicherzustellen, primar als Servituts-
flachen. Die Notzufahrt zu den anstossenden Grundsticken ist
jederzeit zu gewahrleisten.

Das Gebiet Sigst Sud ist mit dem 6ffentlichen Verkehr sehr gut
erschlossen. Es liegt in der Glteklasse B. Alle Grundstiicke lie-
gen in kurzer Fussdistanz zum Bahnhof Erlenbach (S6, S16)
und zur Bushaltestelle Bahnhofstrasse (961, 962).

An derart gut erschlossenen Lagen erscheint eine Anwendung
der kantonalen "Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedar-
fes in kommunalen Erlassen" angezeigt. Der aufgrund dieser
Wegleitung erforderliche massgebliche Bedarf liegt deutlich un-
ter demjenigen, der in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 BZO er-
rechnet wird. Basierend auf der zulassigen Gesamtnutzflache
fur alle finf Teilgebiete ergeben sich in der Gegentberstellung
folgende Minimalwerte:

Wohnnutzung Arbeitsnutzung

Annahme: Annahme: publikumsorien-

100 m?/Wohnung tierte Dienstleistung

Bewohner Besucher Beschaftigte | Kunden
BZO 70 PP 10 PP 44 PP 43 PP
Wegleitung |49 PP 4 PP 26 PP 10 PP
Reduktions- |70 % 40 % 60 % 25%
potenzial

Der Vergleich zeigt, dass ein erhebliches Reduktionspotenzial
besteht. Dieses soll im Interesse einer mdglichst wenig Mehr-
verkehr erzeugenden, rationellen Lésung genutzt werden. Die
nach BZO errechneten Minimalwerte kénnen daher auf die auf-
gefihrten Prozentanteile reduziert werden. Die Gemeinde Er-
lenbach ist in der Wegleitung als Gemeinde des Typs 1 einge-
teilt. In Gemeinden dieses Typs ist nur eine Reduktion des
Pflichtbedarfs angezeigt. Nicht beschrankt wird hingegen das
maximal zulassige Parkplatzangebot. Auf freiwilliger Basis
bleibt es also weiterhin moglich, die nach Art. 41 Abs. 1 BZO
verlangte minimale Anzahl Motorfahrzeug-Abstellplatze zu er-
stellen oder diese Anzahl sogar noch zu erhéhen.

Grundsatzlich sind oberirdische Motorfahrzeug-Abstellplatze
nicht erwlnscht. In Ausnahmefallen kdnnen sie ausschliesslich
fur Besucher bewilligt werden, wobei der Freiraum dafir nicht
beansprucht werden darf. Alle anderen Motorfahrzeug-Abstell-
platze sind unterirdisch in Sammelgaragen zu organisieren.
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Offentliche Parkplatze
Abs. 7

Fusswegverbindungen
Abs. 8

Gemass dem offentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse
(Art. 6 Abs. 3) sind flr die drei detailgestaltungsplanpflichtigen
Teilgebiete Widen, P+R Nord und Sigst zusatzlich 10 % (Richt-
wert) des Pflichtbedarfs fiir die Gebaudenutzungen als 6ffentli-
che Parkplatze in die Sammelgaragen zu integrieren.

Aus der Tabelle zur Abstellplatzberechnung lasst sich ableiten,
dass auf den privaten Gestaltungsplan Sigst Sud ein Anteil von
etwa funf 6ffentlichen Abstellplatzen entfallt (10 % von 53 PP).
Sie sind so anzuordnen, dass sie flr die Besucher des Zent-
rums gut zuganglich sind. Aufgrund der Signatur im Situations-
plan des 6ffentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse kénnen
diese offentlichen Parkplatze auch im Gebiet nérdlich der Sigst-
strasse liegen. Die Gemeinde Erlenbach ist Grundeigentiimerin
von beidseits an die Sigststrasse anstossenden Parzellen, ins-
besondere der Grundstiicke Kat.-Nrn. 4188 und 4189 mit dem
Baubereich C1. Sie kann bei ihren Bauvorhaben die Integration
von Offentlichen Parkplatzen wesentlich besser bewerkstelligen
als die privaten Grundeigentiimer. Die Lage dieser Parkplatze
kann jedoch erst zu einem spateren Zeitpunkt festgelegt wer-
den, wenn sich entsprechende Bauabsichten der Gemeinde
konkretisieren. Daher wird im Interesse einer flexiblen Rege-
lung festgelegt, dass bei einer Neuliberbauung des Bauberei-
ches C1 im Baubewilligungsverfahren funf 6ffentliche Abstell-
platze in Sammelgaragen nachzuweisen und rechtlich zu si-
chern sind. Diese kdnnen auch im angrenzenden Gebiet nérd-
lich der Sigststrasse erstellt werden.

Die Sigststrasse ist im kommunalen Verkehrsplan als geplanter
offentlicher Fuss- und Wanderweg bezeichnet. Trasséesiche-
rung, Bau und Unterhalt gehen zulasten der Gemeinde. In Er-
ganzung zum o6ffentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse wird
diese Fusswegverbindung entsprechend den im Situationsplan
festgelegten Richtungspfeilen nachgetragen.

In Ausiibung der Option von Art. 5 Abs. 6 der Bestimmungen
zum privaten Gestaltungsplan Sigst Sid kénnen die Bauberei-
che A2 und B Uber den heutigen Flurweg Kat. Nr. 141 hinweg
zusammengebaut werden. Dabei ist diese Fusswegverbindung
zwischen der Dorfstrasse und der Sigststrasse weiterhin zu ge-
wahrleisten.

Der Weg kann belassen und/oder im Sinne der Richtungspfeile
verlegt werden. Ein Durchgang durch das Gebaude soll ebener-
dig sein und einen lichten Querschnitt von mindestens 2.5 m
Breite und 2.5 m Héhe aufweisen.

Die Flurwege sind von Gesetzes wegen aufzuheben. Naheres
dazu ist in Kap. 4.1 festgehalten.
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Warmebedarf

Inkrafttreten

3.8  Versorgung und Entsorgung (Art. 8)

Gemass dem offentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse

(Art. 8 Abs. 2) ist in den Teilgebieten mit Detailgestaltungsplan-
pflicht eine Energieversorgung vorzusehen, die Uber die gesetz-
lichen Mindestanforderungen hinausgeht. Als Mindestanforde-
rungen gelten die kantonalen Warmedammvorschriften von
2009.

Im Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplans Sigst Sid
werden diese Mindestanforderungen verscharft, indem der
Heizwarmebedarf hdchstens 90 % des maximal zuldssigen
Grenzwertes der jeweils guiltigen kantonalen Warmedammvor-
schriften betragen darf. Im Vergleich entspricht dies etwa den
Werten, die erflllt werden missen, wenn ein Minergie®-Stan-
dard angestrebt wird.

3.9  Schlussbestimmung (Art. 9)

Gemass den Verfahrens- und Rechtsschutzbestimmungen im
kantonalen Planungs- und Baugesetz muss zunachst die kan-
tonale Genehmigung vorliegen. Danach kann gegen den priva-
ten Gestaltungsplan Sigst Std Rekurs erhoben werden. Der
Gestaltungsplan tritt in Kraft, wenn die kantonale Genehmigung
rechtsglltig ist, d.h. nach Abschluss des Rekursverfahrens. Die
Inkraftsetzung ist durch die Gemeinde zu publizieren.
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Aufhebung ausserhalb
Gestaltungsplanverfahren

Ausnltzung

Bebauung

Freiraum

Gestaltung

4. Auswirkungen
41  Flurwege

Am Flurweg Kat. Nr. 141 sind vier und am Flurweg Kat. Nr. 132
funf Eigentimer mit je sechs Grundstlicken beteiligt. Der erst-
genannte Flurweg befindet sich mit einem Teil seiner Flache im
Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplans Sigst Sid.

Gemass § 115 des Landwirtschaftsgesetzes sind Flurwege auf-
zuheben, wenn sie nicht mehr der land- oder forstwirtschaftli-
chen Nutzung dienen. Dies ist vorliegend der Fall. Die Aufhe-
bung der Flurwege und die Streichung im Flurwegverzeichnis
bleiben ohne Einfluss auf den tatsachlichen Bestand der Wege.
Aufhebung in diesem Sinne bedeutet lediglich "Nichtunterstel-
lung unter das Landwirtschaftsgesetz". Die Neugestaltung der
Eigentumsverhaltnisse, die nach der Aufhebung allenfalls nétig
wird, ist zivilrechtliche Sache der Anstosser.

Die Aufhebung eines Flurweges kann nicht im Gestaltungsplan-
verfahren erfolgen. Sie erfolgt in jedem Fall durch den Gemein-
derat auf Antrag der Mehrheit der unmittelbar betroffenen An-
stdsser; die Ubrigen Beteiligten bzw. Berechtigten sind anzuh6-
ren. In jedem Fall bedarf die Aufhebung eines Flurweges auch
der Genehmigung durch die Volkswirtschaftsdirektion.

4.2  Detailgestaltungsplanpflicht

Die massgebliche Grundflache gemass § 259 PBG ist fir alle
Teilgebiete bestimmt und die zulassige Gesamtnutzflache ge-
mass Art. 27 BZO festgelegt.

Zahl, Lagen und aussere Abmessungen der Bauten sind fest-
gelegt. Der gesetzlich geforderte Projektierungsspielraum ist
vorhanden, insbesondere durch die Mdglichkeit, Grenz- und
Naherbaurechte in Anspruch nehmen zu kénnen.

Die Lage, Grosse und Ausstattung der Freiraume ist auf der Ba-
sis der Ergebnisse des Studienauftrages zum Freiraum Sigst
prazisiert.

Die Gestaltungsanforderungen sind festgelegt. Die zugrundelie-
genden Richtprojekte bilden die Basis flr die vorausgesetzte
besonders gute Gestaltung. Mit der Einbindung des Schutzob-
jektes Bahnhofstrasse 6 wird die Identitat des Ortsbildes im
Zentrum von Erlenbach gestarkt.
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Die Anschlussstellen der Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen
sind eingegrenzt und die Moéglichkeiten einer unterirdischen
VerknlUpfung definiert. Die Lage und die Anzahl der Motorfahr-
zeug-Abstellplatze sind unter Beriicksichtigung der kantonalen
Wegleitung geklart.

4.3 Weitere Aspekte

Eine nachhaltige Energielésung wird mit dem im Gestaltungs-
plan geforderten reduzierten Warmebedarf gefordert.

Gemass dem Warmenutzungsatlas im GIS-ZH befindet sich der
Gestaltungsplanperimeter in der Zone F (ausserhalb nutzbarer
Grundwasservorkommen). Erdwarmesonden sind grundsatzlich
zulassig. Die Bohrtiefe ist auf rund 300 m beschrankt, tiefere
Erdwarmesonden sind nur mit speziellen Auflagen erlaubt.

Der Gestaltungsplan kann mit der deutlichen Reduktion der mi-
nimalen Anzahl Abstellplatze entlastende Auswirkungen auf die
Larm- und Luftbelastung zur Folge haben.

Der Gestaltungsplan tangiert kein im Inventar der kunst- und
kulturhistorischen Objekte und archaologischen Denkmaler von
Uberkommunaler Bedeutung enthaltenes oder formell geschitz-
tes Objekt.

Im Geltungsbereich des Gestaltungsplans sind gemass dem
Kataster der belasteten Standorte (KbS) bzw. dem Altlastenver-
dachtsflachen-Kataster (VFK) keine Eintrage verzeichnet.

Im Geltungsbereich des Gestaltungsplans Sigst Sid befinden
sich keine offentlichen Gewasser. In der nahen Umgebung fliesst
der Dorfbach. Hinsichtlich der Naturgefahren besteht lediglich
im Einmindungsbereich der Stichzufahrt in die Dorfstrasse eine
geringe Gefahrdung. Im nordwestlichen Arealteil ist eine Rest-
gefahrdung markiert.

Das Hochwasserrisiko darf ein tragbares Mass nicht tberstei-
gen und durch neues Schadenpotenzial nicht erhéht werden

(§ 12 WWG). Da noch keine konkreten Bauvorhaben vorliegen,
kénnen mit dem vorliegenden Gestaltungsplan auch keine be-
stimmten Massnahmen festgelegt werden (z. B. Mindesthdhen
Eingange, Tiefgarageneinfahrten, Lichtschachte). Die Grundei-
gentimer sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Bauvorhaben ei-
genverantwortlich die nétigen Schutzmassnahmen zu treffen.

Im offentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse ist die entspre-
chende Verpflichtung bereits festgelegt.
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Der Bereich des Teilgebietes 2 im Gestaltungsplan Sigst Sud ist
mit einer archaologischen Zone (Nr. 13) Uberlagert.

Im Gestaltungsplan werden keine Massnahmen getroffen. Bei
Bauvorhaben ist jedoch mit vorgangigen naheren Abklarungen
zu rechnen. Dies gilt insbesondere, wenn Tiefgaragen und Kel-
lergeschosse geplant sind.

Die Kantonsarchaologie ist zwingend von Beginn weg in die
weitere Planung einzubeziehen. Im Falle einer Realisierung all-
falliger Bauvorhaben ist mit vorgangigen archaologischen Son-
dierungen und allenfalls Rettungsgrabungen zu rechnen. Falls
betroffene Parzellen im Besitz 6ffentlicher Kérperschaften (Ge-
meinde u.a.) sind, so sind diese auf Grund von § 204 des Pla-
nungs- und Baugesetzes verpflichtet, archaologische Fundstel-
len zu schonen bzw. die Kosten fiir Sondierungen und allfallige
Rettungsgrabungen (Feldarbeit und archivfahiges Aufarbeiten
der Dokumentation) zu Gbernehmen. Die Bestimmung findet
auch dann Anwendung, wenn das Land an eine andere Bau-
herrschaft abgegeben oder verkauft wird, ohne dass im Bau-
rechts- oder Kaufvertrag die Kosten fir die archaologische Un-
tersuchung dem Baurechtsnehmer oder dem Kaufer Gberbun-
den worden sind.

Der Perimeter des Gestaltungsplans Sigst Siid wird gemass
dem Chemie-Risikokataster im Bereich eines bestehenden Ge-
baudes (Schutzobjekt) vom Konsultationsbereich Durchgangs-
strassen leicht tangiert.

Im Gestaltungsplan werden keine Massnahmen getroffen. Auf-
grund der bestehenden Schutzanordnungen im verwaltungs-
rechtlichen Vertrag besteht auch kein zweckmassiger Spiel-
raum dazu.

Der nachstgelegene Punkt eines Baubereiches liegt in einer
Luftliniendistanz von min. 24 m zur Fahrleitungsachse der
Bahnlinie. Der ausserste Abstand zum Freiraum betragt min-
destens 38 m.

Im Gestaltungsplan werden keine Massnahmen getroffen.

Der vorliegende private Gestaltungsplan Sigst Sd entspricht
den Zielen und Grundsatzen der Raumplanung. Sachpléane und
Konzepte des Bundes werden nicht tangiert. Die verbindlichen
Vorgaben von kantonalen, regionalen und kommunalen Richt-
planen werden respektiert. Den besonderen Anforderungen des
Umweltschutzes (USG, LRV, LSV) wird Rechnung getragen.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid

Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

Abweichungen

4.4  Vergleich mit offentlichem Gestaltungs-
plan Bahnhofstrasse

In der nachfolgenden tabellarischen Ubersicht sind die Inhalte
des privaten Gestaltungsplans Sigst Siid mit denjenigen des 6f-
fentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse abgeglichen. Die
Differenzierungen und Abweichungen werden damit besser

sichtbar gemacht.

GP Bahnhofstrasse

GP Sigst Siuid

1. Zweck

Sicherung der 6ffentlichen
Interessen

eingehalten (zwei letztgenann-
te Punkte nicht relevant)

2. Allgemeines

' Plan und Bestimmungen
2 Geltungsbereich
®Erganzendes Recht

4 Richtlinien

®Bestehende Bauten

nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant

eingehalten
(Entwicklungsabsichten)

direkt anwendbar (§ 357 PBG)

3. Detailgestaltungsplane

! Aufstellungspflicht

2 Ausnahmen

% Zustimmungsinstanz

* Regelungsinhalte

® Schutzabklarungen

® Nutzungsrecht

eingehalten
(raumplanerisch zweckmassi-
ge Einheit)

nicht relevant

eingehalten
(Zustimmung Gemeinderat)

eingehalten
(Inhalt "Platzbereiche" nicht
relevant)

eingehalten
(Schutzmassnahmen in Kraft)

direkt anwendbar

4. Zahl, Lage und aussere
Abmessungen der Bauten

' Grundmasse

2 Gebaudebreite / Mehrlange

®Baubegrenzungslinien

4Vordacher

® Hofraumlinien

® Unterirdische Gebaude

” Ausniitzungs- und Frei-
flachenlbertragungen

direkt anwendbar

direkt anwendbar

eingehalten
(deckungsgleich)

direkt anwendbar

eingehalten
(Kompensationspflicht)

direkt anwendbar

direkt anwendbar

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG




Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

5. Nutzung

"Nutzweise

2Beschrankung Wohnnutzung
im Erdgeschoss

® Gewerbenutzungen

4 Grossladen

direkt anwendbar

direkt anwendbar

nicht relevant

direkt anwendbar

6. Erschliessung und Parkie-
rung

' Zu- und Wegfahrten
2 Erschliessung iiber Bahnhof-
strasse

3 Offentliche Abstellplatze

* Offentliche Fusswege

eingehalten
(Baubereiche C1/C2/D/E1/E2)

eingehalten
(nur Baubereiche A1/A2/B)

eingehalten
(Bestimmung zur Sicherung)

direkt anwendbar

7. Gestaltung

' Besonders gute Gestaltung
%Freiraume

3 Sichtschutz
* Platzbereiche
® Gestaltung Bahnhofstrasse

® Einzelbaum

eingehalten
(Verpflichtung)

direkt anwendbar / eingehalten
(Richtprojekt)

direkt anwendbar
nicht relevant
nicht relevant

nicht relevant

8. Umwelt

'Larmschutz

2 Energieversorgung

3 Hochwasserschutz

direkt anwendbar

eingehalten
(Warmebedarf 90 % der jewei-
ligen gesetzlichen Werte)

direkt anwendbar

Vertragliche Vereinbarungen

4.5

Umsetzung Richtprojekt Freiraum Sigst

Zur rechtlichen Umsetzung des Richtprojektes im Freiraum
Sigst sind vertragliche Vereinbarungen zwischen den beteiligten
Grundeigentimern und der Gemeinde erforderlich. Im Wesent-
lichen geht es darum, die bendtigten Landflachen fir die Reali-
sierung der offentlichen Gartenanlage zur Verfliigung zu stellen
und die Modalitaten zu klaren. Entsprechende Verhandlungen
haben stattgefunden. Die Entw(rfe der Vereinbarungen und
Dienstbarkeitsvertrage liegen vor. Die 6ffentliche Beurkundung
erfolgt voraussichtlich im Frihjahr 2019. Damit ist sichergestellt,
dass die grundstiickslbergreifenden planungsrechtlichen Fest-
legungen im Sinne des Richtprojektes "Il giardino della villa"

umsetzbar sind.
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Gesprache mit Grundeigen-

tumern

Offentliche Auflage

Anhorung

Vorprifung

Festsetzung

Genehmigung

Inkrafttreten

5. Mitwirkung
5.1  Verfahren

Der Entwurf des privaten Gestaltungsplans Sigst Std wurde in
zahlreichen Gesprachen zwischen den beteiligten Grundeigen-
timern und den Vertretern der Gemeinde sowie des Planers
besprochen. Die Anliegen der Grundeigentiimer wurden aufge-
nommen und der Gestaltungsplan in einigen Punkten entspre-
chend angepasst.

Die offentliche Auflage und Anhérung gemass § 7 PBG erfolgte
vom 12. Februar 2016 bis 11. April 2016. Wahrend der Auflage-
frist konnte sich jedermann zur Planvorlage dussern und schrift-
liche Einwendungen dagegen vorbringen. Insgesamt sind von
funf Antragstellenden 19 Einwendungen eingegangen, wovon
sechs ganz oder teilweise berlcksichtigt werden konnten. Die
abgelehnten Anliegen werden im Bericht zu den Einwendungen
aufgefiihrt und die Nichtberiicksichtigung begriindet. Dieser Be-
richt erfordert, wie die Ubrigen verbindlichen Teile des Plan-
werks, die Zustimmung des Gemeinderates.

Der private Gestaltungsplan Sigst Std wurde der Zircher Pla-
nungsgruppe Pfannenstil (ZPP), der Regionalplanung Zirich
und Umgebung (RZU), den Nachbargemeinden Kisnacht und
Herrliberg sowie der SBB zur Anhérung unterbreitet. Von allen
diesen Planungstragern liegen Stellungnahmen ohne Antrage
vor.

Parallel zur 6ffentlichen Auflage wurde der private Gestaltungs-
plan Sigst Stid dem Kantonalen Amt fir Raumentwicklung
(ARE) zur Vorprifung eingereicht. Der Vorprifungsbericht liegt
mit Datum vom 22. April 2016 vor. Dessen Inhalte wurden am
1. Juni 2016 mit dem ARE besprochen. Die Auswertung des
Vorprifungsberichtes ist im Kapitel 5.2 abgehandelt.

Aufgrund der Mitwirkungs- und Vorprifungsergebnisse wurde
der private Gestaltungsplan Sigst Sud bereinigt. Nach der Fest-
setzung durch die Grundeigentiimer muss der Gemeinderat
dem Gestaltungsplan zustimmen.

Nach der Zustimmung ist der private Gestaltungsplan Sigst Sud
durch die Baudirektion genehmigen zu lassen.

Das Inkrafttreten erfolgt nach Abschluss allfalliger Rekursver-
fahren durch Publikation des Genehmigungsentscheides.
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Kantonale Anliegen

BerUcksichtigte Anliegen

5.2 Vorprifung

Die nachstehende Zusammenfassung zeigt, welche Anliegen
aus der Vorprifung in die Teilrevision Nutzungsplanung einge-
flossen sind und zu welchen Empfehlungen der Gemeinderat
und die Grundeigentimer eine andere Auffassung vertreten.

Das Amt fiir Raumentwicklung (ARE) hat verschiedene Ande-
rungen angeregt. Folgende Anliegen wurden vollstandig aufge-
nommen:

Prazisierung Erschliessung des Gestaltungsplanperimeters
mit Beschrankung der Zufahrt ab Bahnhofstrasse auf die
Baubereiche A1/A2 und B (Art. 7 Abs. 6+7 Bestimmungen)

Regelung zur Umsetzung der im 6ffentlichen Gestaltungs-
plan Bahnhofstrasse vorgegebenen 6ffentlichen Parkplatze
(Art. 7 Abs. 5 Bestimmungen)

Auffihrung der irrtimlich fehlenden Zu- und Wegfahrt ge-
mass Offentlichem Gestaltungsplan Bahnhofstrasse in der
Informationslegende des Situationsplans

Erganzung Erlauterungsbericht in Kap. 1.2, wonach die Zu-
stimmung durch den Gemeinderat genigt, wenn sich die
Detailgestaltungsplane an die Festlegungen des o6ffentli-
chen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse und der BZO halten

Erganzung Erlauterungsbericht mit vertiefenden Hinweisen
zum Bebauungskonzept und zum Verkehrskonzept im Zu-
sammenhang mit dem &ffentlichen Gestaltungsplan Bahn-
hofstrasse

Erganzung Erlauterungsbericht mit erhellenden Angaben
zum Studienauftrag Freiraum Sigst samt Beilage des Richt-
projektes

Erganzung Erlauterungsbericht mit weiteren materiellen
Hinweisen zu Archaologie, Hochwasserschutz, Gewasser-
renaturierung, Gewassernutzung und Gewasserraum

Erganzung Erlauterungsbericht mit Vergleich offentlicher
Gestaltungsplan Bahnhofstrasse und privater Gestaltungs-
plan Sigst Sud mit Darstellung von Abweichungen
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Nicht bertcksichtigte
Anliegen

Bestimmungen (Fassung Vorprifung)
Art. 3 Abs. 3: Richtprojekt Baubereich

Bestimmungen (Fassung Vorpriifung)
Art. 4. Bebauung

Verschiedene Empfehlungen des Amtes fir Raumentwicklung
(ARE) wurden nicht aufgenommen. Nachfolgend wird auf diese
Anliegen kurz eingegangen und die Nichtberlcksichtigung kurz
begrindet.

Empfehlung ARE:

Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb lediglich tber einen Bau-
bereich ein Richtprojekt ausgearbeitet werde. Das ARE emp-
fiehlt, ein Konkurrenzverfahren Uber das ganze Gebiet durchzu-
fihren und Abs. 3 zu streichen.

Begriindung der Nichtbericksichtigung:

Es besteht keine Rechtsgrundlage, um die Durchfiihrung eines
Konkurrenzverfahrens verlangen zu kénnen. Mit dem Entwick-
lungskonzept und dem Masterplan, die dem &ffentlichen Gestal-
tungsplan Bahnhofstrasse zugrunde liegen, werden wesentliche
Aussagen zu einer mdglichen Bebauung gemacht. In Art. 2
Abs. 4 der Bestimmungen zum 6ffentlichen Gestaltungsplan
Bahnhofstrasse ist festgehalten, dass die im Schlussbericht zur
Planungszone Bahnhofstrasse und im Masterplan illustrierten
Entwicklungsabsichten richtungsweisend sind. Diese Absichten
gelten nach wie vor sinngemass. Andreas Galli, dipl. Architekt
ETH/SIA, hat als stadtebaulicher Berater der Baukommission
sowohl das leicht modifizierte Entwicklungskonzept als auch
das Bauprojekt im Baubereich D flr gut befunden. Fir den Frei-
raum Sigst wurde ein Studienauftrag durchgefiihrt und der Sie-
gerbeitrag als Richtprojekt bestimmt. Der Nachweis der beson-
ders guten Gestaltung im Sinne von § 71 PBG ist im Baubewil-
ligungsverfahren zu erbringen.

Vorbehalt ARE:

Die Zahl, aussere Abmessungen sowie die Nutzweise und die
Zweckbestimmung der Bauten wiirden in der Bestimmung nicht
festgelegt. Der Inhalt des Gestaltungsplans sei nach § 83 PBG
festzulegen. Neben den maximalen Bestimmungen seien auch
minimale zu empfehlen.

Begriindung der Nichtbericksichtigung:

Das ARE hat offensichtlich Ubersehen, dass die maximale An-
zahl der Gebaude in jedem Baubereich festgelegt ist und die im
Plan festgelegten Baubereiche zusammen mit den Grundmas-
sen den Spielraum flr die Gebaudeabmessungen definieren.
Die zulassige Nutzweise ist bereits im offentlichen Gestaltungs-
plan Bahnhofstrasse geregelt. In Art. 2 Abs. 3 ist klar festgehal-
ten, dass dessen Bestimmungen massgebend sind, wo der pri-
vate Gestaltungsplan Sigst Std und das Ubergeordnete Recht
nicht anders bestimmt. Eine unnétige Uberregulierung ist im
Ubrigen abzulehnen.
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Bestimmungen (Fassung Vorpriifung)

Art. 4 Abs. 4: Vorspriinge

Bestimmungen (Fassung Vorpriifung)

Art. 6 Abs. 1: Freiraum

Bestimmungen (Fassung Vorpriifung)

Art. 7: Verkehrserschliessung und
Parkierung

Vorbehalt ARE:

Die Bestimmung Art. 4 Abs. 4 sei zu streichen. Im Art. 4 Abs. 3
des offentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse sei festge-
legt, dass Hauptgebaude innerhalb der Baufelder anzuordnen
seien und die Baubegrenzungslinien nicht Gberstellen dirfen.

Begriindung der Nichtbericksichtigung:

Art. 4 Abs. 3 des 6ffentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse
bezieht sich auf die Lage von Hauptgebauden (analog Baulinie,
Strassen- und Grenzabstand). Art. 4 Abs. 4 regelt die Zulassig-
keit von Vordachern entlang der Bahnhofstrasse mit Bezug zur
Verkehrssicherheit. Uber Vorspriinge wie Balkone und Erker im
Sinne von § 260 Abs. 3 PBG sagt der 6ffentliche Gestaltungs-
plan Bahnhofstrasse hingegen nichts aus. Folglich gilt das PBG
subsidiar. Zudem fallt die Abgrenzung der Baubereiche im pri-
vaten Gestaltungsplan Sigst Sud nur teilweise mit den Baube-
grenzungslinien des 6ffentlichen Gestaltungsplans Bahnhof-
strasse zusammen. Daraus die Notwendigkeit einer Streichung
von Art. 4 Abs. 4 abzuleiten, ist nicht nachvollziehbar.

Empfehlung ARE:

Bei der Festlegung der Mindestflache in Art. 6 Abs. 1 seien die
Vorgaben des 6ffentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse zu
berilcksichtigen.

Begriindung der Nichtbericksichtigung:

Der 6ffentliche Gestaltungsplan Bahnhofstrasse verlangt eine
minimale Freiraumfliche von insgesamt 1'200 m?. Die im ent-
sprechenden Situationsplan bezeichnete Flache liegt etwa zu
45 % sudlich und zu 55 % noérdlich der Sigststrasse. Daraus er-
gibt sich anteilmassig eine Zuordnung von theoretisch 550 m?
zum privaten Gestaltungsplan Sigst Sud. Im Situationsplan ist
auf der Basis des Uberarbeiteten wegleitenden Richtprojektes
"Il giardino della villa" der Landschaftsarchitektinnen Anton &
Ghiggi ein 6ffentlich zuganglicher Spiel- und Aufenthaltsbereich
vorgegeben, dessen Flache unter Einschluss der umlaufenden
Zugangswege rund 700 m? betrigt. Damit wird die Erstellungs-
pflicht gesichert und die Festlegung einer Mindestflache in

Art. 6 Abs. 1 ist nicht erforderlich.

Vorbehalt ARE:
Die Anzahl Fahrten sei prazisiert im Gestaltungsplan festzuhal-
ten und zu erlautern.

Begriindung der Nichtbericksichtigung:

Die vom privaten Gestaltungsplan Sigst Sid erzeugten Ver-
kehrsmengen sind aufgrund der voraussichtlichen Anzahl von
50-60 Parkplatzen relativ klein. Daraus resultiert ein DTV von
etwa 150 Fahrzeugen (g 2.5 Fahrten pro PP) und ein Spitzen-
stundenwert von 21 Fahrzeugen (Spitzenstundenanteil 14 %).
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Bestimmungen (Fassung Vorpriifung)
Art. 8 Abs. 1: Versorgung und Entsor-

gung

Nichtionisierende Strahlung

Veloabstellplatze

Zweite Vorprifung

Diese Verkehrsmenge ist im Verhaltnis zu den Ubrigen Ver-
kehrsmengen im Zentrum Uberschaubar. Es dirfte wenig
zweckmassig sein, eine bestimmte Anzahl Fahrten vorzugeben,
zumal fast durchwegs Wohnnutzungen zu erwarten sind.

Vorbehalt ARE:

Die gesetzlichen Vorschriften (§ 10 EnerG) seien nicht in jedem
Falle erflllt, wenn der Heizwarmebedarf hochstens 90 % des
geltenden Grenzwertes gemass den kantonalen Warmedamm-
vorschriften betragt. Die Bestimmung sei entsprechend anzu-
passen.

Begriindung der Nichtberiicksichtigung:

Aus dem Wortlaut der Bestimmung geht klar hervor, dass der
Heizwarmebedarf hdchstens 90 % des maximalen Grenzwertes
der "jeweils" glltigen kantonalen Warmedammvorschriften be-
tragen darf. Damit sind die gesetzlichen Vorschriften (§ 10
EnerG) in jedem Fall erfullt.

Empfehlung ARE:

Fur die Beleuchtung des Aussenraumes sei eine Vorschrift im
Gestaltungsplan zu erlassen, um Ubermassige Lichtimmissio-
nen im Sinne von Art. 11 USG zu vermeiden.

Begriindung der Nichtbericksichtigung:

Alle geplanten Anlagen sind im Rahmen des Baubewilligungs-
verfahrens ohnehin auf ihre Vereinbarkeit mit den geltenden
Bau- und Umweltvorschriften zu prifen. Eine zusatzliche Vor-
schrift im Gestaltungsplan ist unnétig.

Empfehlung ARE:
Die Anzahl Veloabstellplatze sei entsprechend den Richtwerten
der VSS-Norm 640065-2011 festzulegen.

Begriindung der Nichtbericksichtigung:

Es gibt zahlreiche Normen, Richtlinien, die beim Planen und
Bauen berticksichtigt werden missen. Es erscheint nicht
zweckmassig, das Planwerk mit Vorschriften zu tberladen, die
nicht auf einer zwingenden Rechtsgrundlage beruhen. Die
Pflicht, Veloabstellplatze zu erstellen, ist bereits in Art. 42 BZO
festgeschrieben. Im Baubewilligungsverfahren ist zu beurteilen,
ob die jeweils projektierten Losungen zweckmassig sind.

Im zweiten Vorprifungsbericht vom 10. Oktober 2016 hat das
ARE ausdriicklich festgehalten, dass die entsprechend berei-
nigte Vorlage rechtmassig, zweckmassig und angemessen ist.
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Bericht zu den nicht beriicksichtigten Einwendungen

Offentliche Auflage

Einwendungen

Bericht der nicht berucksich-
tigten Einwendungen

Anhorung

Vorprifung

1. Einleitung

Die offentliche Auflage und Anhérung gemass § 7 PBG erfolgte
vom 12. Februar 2016 bis 11. April 2016. Die Zlrcher Pla-
nungsgruppe Pfannenstil (ZPP) beantragte eine Fristverlange-
rung bis zum 21. April 2016, welcher stattgegeben wurde.

Wahrend der Auflagefrist konnte sich jedermann zu den Ent-
wiurfen dussern und schriftliche Einwendungen dagegen vor-
bringen. Insgesamt sind von fiinf Antragstellenden total 19 Ein-
wendungen eingegangen.

Samtliche Anliegen werden auf ihre Zweckmassigkeit geprift
und fliessen bei positiver Beurteilung ganz oder teilweise in den
Gestaltungsplan ein.

Gemass § 7 PBG sind die abgelehnten Anliegen in einem Be-
richt der nicht beriicksichtigten Einwendungen zu dokumentie-
ren und die Ablehnung zu begriinden. Dieser Bericht ist als Teil
der Vorlage zusammen mit den Gbrigen Bestandteilen festzu-
setzen und bedarf der Zustimmung des Gemeinderates.

Der private Gestaltungsplan Sigst Std wurde der Zircher Pla-
nungsgruppe Pfannenstil (ZPP), der Regionalplanung Zirich
und Umgebung (RZU), den Nachbargemeinden Kisnacht und
Herrliberg sowie der SBB zur Anhérung unterbreitet.

Die Revisionsvorlage wurde dem Kantonalen Amt flir Raum-
entwicklung (ARE) parallel zur 6ffentlichen Auflage zur Vorpru-
fung eingereicht. Der Vorprifungsbericht liegt mit Datum vom
22. April 2016 vor. Der Umgang mit dem Inhalt des Vorpri-
fungsberichtes ist im Bericht gemass Art. 47 RPV festgehalten.
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Zufahrt Baubereich D

Gebaudehohe

2. Einwendungen

2.1 Linda Muhlemann

Einwendung:

Art. 7 Abs. 5 der Bestimmungen (Zufahrt Baubereich D) sei
ersatzlos zu streichen und dementsprechend der dunkelblaue
Pfeil fiir die Zu- und Wegfahrt im stidwestlichen Teil von Baube-
reich D im Situationsplan zu streichen.

Erwagungen:

Die Einwenderin begriindet das Anliegen damit, dass die Zu-
gangsnormalien fir den bestehenden Zufahrtsweg lediglich die
Erschliessung von 10 Wohneinheiten erlauben, wovon flnf be-
reits heute bestehen. Dies ist vordergriindig richtig, an dieser
Lage jedoch nicht massgebend. So erlauben dieselben Zu-
gangsnormalien, in dichter Bebauung und bei guter Erschlies-
sung mit dem &ffentlichen Verkehr 30 Wohneinheiten an einen
Zufahrtsweg anzuschliessen. Das Grundstlick liegt in nachster
Nahe zum Bahnhof Erlenbach in der Giiteklasse B, womit es
sehr gut mit dem 6ffentlichen Verkehr erschlossen ist. Und die
vorausgesetzte dichte Bebauung ist mit der zulassigen AZ von
110% ebenfalls gegeben.

Zudem ist in dem vom Gemeinderat festgesetzten Masterplan
die bestehende Zufahrt als Nebenerschliessung bezeichnet.
Diese kann flr bestehende Nutzungen und im beschranktem
Umfang flr Neu- und Erweiterungsbauten im Areal Sigst bean-
sprucht werden.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.

2.2 Sybille und Georg Schappi

Einwendung:

Im bergseitigen Bereich der Uberbauung (Lerchenberg-/Sigst-
strasse) sei die Gebdudehbhe um ein Stockwerk (ca. 3.5 m) zu
reduzieren.

Erwagungen:

Im rechtskraftigen offentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse
sind die zuldssigen Grundmasse abschliessend festgelegt.
Demgemass sind vier Vollgeschosse und eine Gebaudehdhe
von 14.7 m erlaubt. Dies gilt auch fir die Baubereiche C1/C2
und E1/E2 im bergseitigen Bereich der Uberbauung. Diese
Grundmasse kénnten mit dem privaten Gestaltungsplan Sigst
Sud zwar freiwillig unterschritten werden. Das Ziel einer dichten
Uberbauung im Zentrumsbereich wiirde damit jedoch in Frage
gestellt.
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Mehrwertausgleich

Ausnitzungstransfer von
Gemeinde an Private

Aus ortsbaulicher Sicht erscheint es zweckmassig, den Dichte-
und Héhensprung nicht innerhalb des Gebietes Sigst, sondern
erst bergseits der Bahnlinie vorzunehmen. Im Ubrigen ist die
Anforderung einer besonders guten Gestaltung im Sinne von

§ 71 PBG zu erflillen, welche auch eine rlicksichtsvolle Einord-
nung in die bauliche und landschaftliche Umgebung ein-
schliesst. Auch Art. 24 Abs. 3 BZO verlangt eine hohe Gestal-
tungsqualitat bei baulicher Verdichtung.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.

2.3 AsjaRentsch

Einwendung 1:
Von den privaten Grundeigentiimern sei ein angemessener
Mehrwertausgleich an die Gemeinde zu bezahlen.

Erwagungen:

Die Einwenderin begrindet ihr Anliegen damit, dass die Ge-
meinde auf die Realisierung eines Bauvorhabens verzichte und
den Privaten stattdessen einen griinen Innenhof zur Verfligung
stelle, was fir diese einen erheblichen Planungsgewinn darstel-
le. Diese Darstellung trifft so nicht zu. Weder verzichtet die Ge-
meinde auf eine Uberbauung, noch erzielen die Privaten wegen
dem Freiraum einen Planungsgewinn. Der offentliche Gestal-
tungsplan Bahnhofstrasse sieht flr alle Grundstlicke mit Detail-
gestaltungsplanpflicht eine zulassige Ausnitzungsziffer von
110 % vor. Im Gegenzug wird der Raum fir einen 6ffentlichen
Freiraum gesichert. Dessen Flache bleibt ausnitzbar. Der 6f-
fentliche Freiraum dient nicht nur den Privaten, sondern ist frei
zuganglich.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.

Einwendung 2:
Sollte ein Transfer der Ausniitzungsziffer von gemeindeeigenen
Grundstiicken an Private stattfinden, sei dieser abzugelten.

Erwagungen:

Der Gestaltungsplan sieht keinen Ausnitzungstransfer zwi-
schen gemeindeeigenen und privaten Grundstiicken vor. Er
schliesst eine solche Mdglichkeit aber auch nicht explizit aus.
Selbstverstandlich sind im Einzelfall entsprechende vertragliche
Regelungen zu treffen. Solche privatrechtliche Vereinbarungen
sind aber nicht Gegenstand des privaten Gestaltungsplans
Sigst Sid, der die planungsrechtlichen Sachverhalte regelt.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Bericht zu den nicht beriicksichtigten Einwendungen

Beitrag an Erstellungskosten

Okologie und Biume

Preisgunstige Wohnungen

Einwendung 3:

Die privaten Grundeigentiimer seien zu verpflichten, einen an-
gemessenen Beitrag an die Erstellungskosten der offentlichen
Griinanlage zu leisten.

Erwagungen:

Dieser Punkt wird ein Verhandlungsgegenstand in den auszu-
arbeitenden Vertragswerken zwischen allen am Freiraum Sigst
beteiligten Grundeigentiimern sein. Er ist aber nicht Bestandteil
des Gestaltungsplans selbst.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.

Einwendung 4:

Die &ffentliche Griinanlage sei mit 6kologisch wertvollen Pflan-
zen zu begriinen und die Uberdeckung der Tiefgarage sei so
auszugestalten, dass in der Griinanlage auch das Pflanzen von
Bédumen (und nicht nur von Biischen) méglich ist.

Erwagungen:

Der aus dem Studienauftrag Freiraum Sigst hervorgegangene
Projektvorschlag der Landschaftsarchitekten Anton & Ghiggi
wird dem Gestaltungsplan als wegleitendes Richtprojekt fir die
Umsetzung des Freiraums zugrunde gelegt. Dieses sieht eine
reichhaltige Gesamterscheinung mit hochstdmmigen Baumen,
Staudenpflanzen und Wiesenflachen vor. Die Moéglichkeiten fir
eine dkologisch wertvolle und hochstammige Bepflanzung sind
ohne weiteres vorhanden, hinsichtlich der Tiefgaragen aber
auch vom Etappierungsverlauf abhangig. Das Anliegen der
Einwenderin erscheint bei einem 6ffentlichen Freiraum im Sinne
einer Vorbildfunktion der Gemeinde durchaus gerechtfertigt. Art.
3 der Bestimmungen kann mit der Anforderung einer naturna-
hen Bepflanzung erganzt werden.

Beschluss: Einwendung kann teilweise berticksichtigt werden.

Einwendung 5:
Die privaten Grundeigentiimer seien zu verpflichten, einen An-
teil von 30 % an preisgiinstigen Wohnungen zu erstellen.

Erwagungen:

Die Erstellung von preisglinstigen Wohnungen ist kein Ziel des
offentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse und auch kein
verlangter Regelungsinhalt in den Detailgestaltungsplanen. Zu-
dem fehlt hierfir eine Rechtsgrundlage. Es steht den Grundei-
gentimern frei, preisglinstige Wohnungen zu erstellen.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Bericht zu den nicht beriicksichtigten Einwendungen

Wohnanteil

Energiestandard

Obergrenze Parkplatzzahlen

Einwendung 6:
Es sei ein Wohnanteil von mindestens 70 % zu definieren.

Erwagungen:

Art. 18 Abs. 3 BZO schreibt vor, dass mindestens 30 % der
Gesamtnutzflache zu Wohnzwecken genutzt werden mussen.
Ein weitergehender minimaler Wohnanteil wird vom &ffentlichen
Gestaltungsplans Bahnhofstrasse nicht verlangt. Er beschrankt
lediglich Wohnnutzungen in den Erdgeschossen an der Bahn-
hofstrasse. Ohnehin durfte die Forderung der Einwenderin offe-
ne Turen einrennen, da kaum anzunehmen ist, dass an dieser
fur das Wohnen sehr interessanten zentralen Lage reine Bliro-
bauten erstellt werden.

Beschluss: Einwendung kann nicht beriicksichtigt werden.

Einwendung 7:
Der Standard Minergie-P-Eco diirfe nicht unterschritten werden,
es sei gar ein Standard Minergie-A-Eco anzustreben.

Erwagungen:

Art. 24 Abs. 3 BZO schreibt im Rahmen der Gestaltungsplan-
verpflichtung fir das Teilgebiet Sigst eine Energieversorgung
mit hohem Anteil erneuerbarer Energie vor. Der 6ffentliche Ge-
staltungsplan Bahnhofstrasse prazisiert diese Anforderung,
indem er eine Energieversorgung verlangt, welche lGber die
gesetzlichen Minimalanforderungen hinausgeht. Der private
Gestaltungsplan Sigst Sud setzt diese Vorgabe mit der Pflicht
zur Unterschreitung der jeweils guiltigen kantonalen Warme-
dadmmvorschriften um 10 % um.

Die Warmedammvorschriften werden zudem laufend verscharft.
So sehen die kinftigen Mustervorschriften der Kantone im
Energiebereich (MuKEn 2014) vor, den zulassigen Energiebe-
darf auf 35 kWh/m? zu senken und die Produktion erneuerbarer
Energie am Gebaude selbst zu verlangen. Die Vorgaben wer-
den damit immer starker dem geltenden Minergie-P-Wert ange-
nahert. Es steht den Grundeigentimern frei, einen noch héhe-
ren Standard und den Eco-Zusatz anzustreben.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.

Einwendung 8:

Es sei eine verbindliche Obergrenze von Parkplétzen zu defi-
nieren im Umfang der in erlduternden Bericht genannten redu-
zierten Parkplatzzahlen.

Erwagungen:

Die Bestimmungen des privaten Gestaltungsplans Sigst erlau-
ben es, die in Art. 41 Abs. 1 BZO verlangte minimale Parkplatz-
zahl erheblich zu unterschreiten.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Bericht zu den nicht beriicksichtigten Einwendungen

Veloverbindung

Naherbaurecht

Zudem erscheint es nicht angemessen, flr ein vergleichsweise
kleines Gebiet wie dem Geltungsbereich des Gestaltungsplans
Sigst Sid eine wesentlich strengere Regelung durchzusetzen,
als in den Ubrigen Gebieten des Bahnhofquartiers. Eine solche
Regelung hatte im offentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse
getroffen werden missen, was im Rahmen dessen Erarbeitung
abgelehnt wurde. Daher muss es den Grundeigentiimern Uber-
lassen werden, ob sie das Reduktionspotential ausschépfen
mdchten.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.

Einwendung 9:

Es seien die erforderlichen Vorkehren zu treffen, um im Falle
einer Gesamtliberbauung des Areals Sigst die Veloverbindung
zum Bahnhof sicherzustellen.

Erwagungen:

Zusammen mit dem o6ffentlichen Gestaltungsplan Bahnhof-
strasse wurde an der Gemeindeversammlung vom 25. Juni
2012 unter anderem auch die Teilrevision des Verkehrsplans
beschlossen. Darin sind neu die geplanten &ffentlichen Fuss-
wege im Gebiet Sigst festgelegt. Radwege sind nicht vorgese-
hen. Daher besteht keine Legitimation, im privaten Gestal-
tungsplan Sigst Sld Veloverbindungen zu verlangen. Die be-
stehenden Méglichkeiten auf der Bahnhofstrasse mit Tempo 30
sind genigend.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.

Einwendung 10:

Es sei auf das Néherbaurecht im Teilgebiet 2 zu Kat.-Nr. 4190
zu verzichten. Das Geb&ude im Teilgebiet 2 sei mit einer reali-
sierbaren Grundfldche von 1812 m? ohnehin schon véllig tiber-
dimensioniert.

Erwagungen:

Die Einwenderin unterliegt offensichtlich einem Missverstand-
nis. Beim Mass von 1812 m? im Teilgebiet 2 (Baubereich B)
handelt es sich nicht um die realisierbare Flache, sondern um
die massgebliche Grundflache zur Bestimmung der Ausniit-
zung. Zulassig ist eine anrechenbare Geschossflache von total
1993 m? in vier Vollgeschossen und aufgeteilt in 2-3 Gebaude.
Unter Beriicksichtigung der nicht anrechenbaren Aussenwand-
querschnitte bedeutet dies, dass z.B. drei Gebaude mit einer
Grundflache von je 18x10 m erstellt werden kénnten. Dies als
vollig Uberdimensioniert zu bezeichnen, ist kaum angemessen.
Das Naherbaurecht hat im Ubrigen nichts mit der baulichen
Dichte zu tun, sondern erweitert lediglich den Spielraum fir die
Anordnung der Gebaude.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.
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Privater Gestaltungsplan Sigst Siid
Bericht zu den nicht beriicksichtigten Einwendungen

Wegverbindung

Uberstellung Freiraum

Einwendung 11:

Es sei sicherzustellen, dass die Geb&ude in den Baubereichen
C2 und E1 nicht zusammengebaut werden, um eine Wegver-
bindung von der Lerchenbergstrasse in den Park zu ermdégli-
chen.

Erwagungen:

Es ist nicht einzusehen, woflr es eine zusatzliche Wegverbin-
dung zwischen den Baubereichen C2 und E1 braucht. Der Frei-
raum Sigst ist von der Lerchenbergstrasse uber die Sigststras-
se und Uber den bestehenden schmalen Fussweg sldlich der
Baubereiche problemlos erreichbar. Ohnehin findet diese For-
derung keine Grundlage im Verkehrsplan und im 6ffentlichen
Gestaltungsplan Bahnhofstrasse.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.

Einwendung 12:

Auf die Uberstellung des Freiraums im Baubereich D durch die
Hofraumlinie sei zu verzichten, da diese den Griinraum be-
schneidet.

Erwagungen:

Die Beanspruchbarkeit der Hofraumlinie ist im 6ffentlichen Ge-
staltungsplan Bahnhofstrasse geregelt. Die flachengleiche und
zusammenhangende Kompensation des Griinraums ist im
Baubewilligungsverfahren nachzuweisen. Ob die Kompensation
zweckmassig ist, ist dannzumal zu beurteilen.

Beschluss: Einwendung kann nicht berticksichtigt werden.
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Rubrik: Raumplanung Publizierende Stelle:

Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung Gemeinde Erlenbach - Bauamt, Seestrasse 59, 8703 Erlen-
Publikationsdatum: KABZH - 30.08.2019 bach ZzH

Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000402

Kanton: ZH

Privater Gestaltungsplan Sigst Siid, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8703 Erlenbach ZH

Der private Gestaltungsplan Sigst Std wurde vom Gemein-
derat mit Beschluss vom 26. Méarz 2019 und von der Baudi-
rektion des Kantons Zlrich mit Verfligung Nr. 0552 / 19 vom
2.Juli 2019 genehmigt.

Gemass Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts
vom 23. August 2019 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden.
Der private Gestaltungsplan Sigst Sud tritt am Tag nach der
Publikation in Kraft.

Beschluss-/Verfligungsnummer: 0552 / 19
Beschluss-/Verfligungsdatum: 02.07.2019

Rechtliche Hinweise:

Anmeldestelle fiir Forderungen, Einsprachen oder Re-
kurse:

Gemeinde Erlenbach - Bauamt

Seestrasse 59

8703 Erlenbach ZH

11



	Genehmigungsverfügung (BDV 0552/19 vom 2.7.2019)
	Plan
	Bestimmungen
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Einwendungsbericht
	Publikation Inkraftsetzung (31.08.2019)



